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Für die Beschäftigten der Hochschulen im Land Berlin 

- „Alice-Salomon“-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin 

- Beuth-Hochschule für Technik Berlin 

- Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ 

- Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ 

- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

- Kunsthochschule Berlin (Weißensee) 

- Technische Universität Berlin 

- Universität der Künste Berlin 

 

 

Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L) 

 

vom 12. Oktober 2006 

 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 11 

vom 2. März 2019 

 

in der für die Beschäftigten der Hochschulen im Land Berlin gemäß Tarifvertrag zur  

Übernahme des TV-L für die Hochschulen im Land Berlin (TV-L Berliner Hochschulen) 

vom 22. November 2010 maßgebenden Fassung (zuletzt geändert durch den 2. 

Änderungstarifvertrag vom 6. Oktober 2020). 

 

Die Sonderregelungen des § 40 TV-L für Beschäftigte an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen sind nach Maßgabe des TV-L Berliner Hochschulen in den Text  

eingearbeitet. 

Es gelten jeweils die Regelungen für das Tarifgebiet West, soweit das nicht ausdrücklich 

abweichend geregelt ist. 

 

(Die vom TV-L abweichenden Regelungen für die Berliner Hochschulen sind grün  

gekennzeichnet.) 

 

 

Zwischen 

 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  

 

einerseits 

und 

 

…… 

 

 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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Inhaltsverzeichnis Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L) 

PRÄAMBEL 

 

A. ALLGEMEINER TEIL 

  ABSCHNITT I Allgemeine Vorschriften 

 § 1 Geltungsbereich 

 § 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 § 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 § 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 § 5 Qualifizierung 

ABSCHNITT II ARBEITSZEIT 

 § 6 Regelmäßige Arbeitszeit 

 § 7 Sonderformen der Arbeit 

 § 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 § 9 Bereitschaftszeiten 

 § 10 Arbeitszeitkonto 

 § 11 Teilzeitbeschäftigung 

ABSCHNITT III EINGRUPPIERUNG; ENTGELT UND SONS-

TIGE LEISTUNGEN 

 § 12 Eingruppierung 

 § 13 Eingruppierung in besonderen Fällen 

 § 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 § 15 Tabellenentgelt 

 § 16 Stufen der Entgelttabelle 

 § 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 § 18 Besondere Zahlung im Drittmittelbereich, Leistungszulage 

und -prämie 
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 § 19 Erschwerniszuschläge 

 § 19a Zulagen 

 § 20 Jahressonderzahlung 

 § 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 § 22 Entgelt im Krankheitsfall 

 § 23 Besondere Zahlungen 

 § 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 § 25 Betriebliche Altersversorgung 

ABSCHNITT IV URLAUB UND ARBEITSBEFREIUNG 

 § 26 Erholungsurlaub 

 § 27 Zusatzurlaub 

 § 28 Sonderurlaub 

 § 29 Arbeitsbefreiung 

ABSCHNITT V BEFRISTUNG UND BEENDIGUNG DES AR-

BEITSVERHÄLTNISSES 

 § 30 Befristete Arbeitsverträge 

 § 31 Führung auf Probe 

 § 32 Führung auf Zeit 

 § 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 § 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 § 35 Zeugnis 

ABSCHNITT IV ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIF-

TEN 

 § 36 Anwendung weiterer Tarifverträge 

 § 37 Ausschlussfrist 

 § 38 Begriffsbestimmungen 

 § 38a Übergangsvorschrift zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j 

 § 38b Übergangsvorschriften 

 § 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit 
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B. SONDERREGELUNGEN 

 § 40 Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen 

 § 41 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte an 

Universitätskliniken 

 § 42 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von 

Universitätskliniken 

 § 43 Sonderregelungen für die  nichtärztlichen Beschäftigten in 

Universitätskliniken und Krankenhäusern 

 § 44 Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte 

 § 45 Sonderregelungen für Beschäftigte an Theatern und Bühnen 

 § 46 Sonderregelungen für Beschäftigte auf Schiffen und 

schwimmenden Geräten 

 § 47 Sonderregelungen für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst 

der Länder sowie im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und 

Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin 

 § 48 Sonderregelungen für Beschäftigte im forstlichen 

Außendienst 

 § 49 Sonderregelungen für Beschäftigte in landwirtschaftlichen 

Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben 

 § 50 Sonderregelungen für Beschäftigte in Zentren für Psychatrie 

Baden-Württemberg 

 § 51 Sonderregelungen für Beschäftigte im 

Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 § 52 Sonderregelungen für Beschäftigte im Sozial- und 

Erziehungsdienst 

ANHÄNGE 

 Anhang zu § 6 

ANLAGEN 

 Anlage B zum TV-L 

 Anlage B zum TV-L 

 Anlage B zum TV-L 
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 Auszug Anlage F zum TV-L (ohne Teil IV.) 

 Auszug Anlage F zum TV-L (ohne Teil IV.) 

 Auszug Anlage F zum TV-L (ohne Teil IV.) 

ANLAGEN ZU DIESER ARBEITSFASSUNG 

 Anlage G zum TV-L 

 Anlage G zum TV-L 

 Anlage 1 

 § 5 Maßgaben zu anderen Tarifverträgen 

 § 6 Auslandsentsendung 

 § 7 Übernahme der Tarifabschlüsse im Land Berlin 

 § 8 In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 Anlage 2 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zum Inhaltsverzeichnis Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 

der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-

Länder) 
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PRÄAMBEL 

 

 

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur Gleichbehandlung aller Ge-

schlechter. Sie sind sich einig, soweit in diesem Tarifvertrag Berufs- oder Tä-

tigkeitsbezeichnungen bzw. Beschäftigtenbegriffe verwendet werden, dass 

diese für alle Geschlechter gelten. 
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A. ALLGEMEINER TEIL 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

GELTUNGSBEREICH 

 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 

die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1: 

1. Der TV-L findet in Bremen und Bremerhaven keine Anwendung auf Beschäf-

tigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die Geltung des 

VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die arbeiterrentenversicherungspflichti-

gen Auszubildenden des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sowie der 

Stadt Bremerhaven vom 17. Februar 1995 fallen. Für die Bestimmung des 

persönlichen Geltungsbereichs findet § 38 Absatz 5 Satz 2 entsprechende An-

wendung.  

2. Die Tarifvertragsparteien werden bis spätestens zum 31. Dezember 2006 eine 

abschließende Regelung zum Geltungsbereich des TV-L in Bremen und Bre-

merhaven entsprechend einer Einigung auf landesbezirklicher Ebene verein-

baren. 

 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsver-

fassungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders 

vereinbart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte. 

 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 bezie-

hungsweise Ä 4 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage 

nach § 16 Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt. 

 

c) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung-Länder gilt, 

 

d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder ein-

zelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommen, 

 

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Volontärinnen/Volontäre und Prakti-

kantinnen/Praktikanten, 
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f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III ge-

währt werden, 

 

g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

 

h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 

sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 

 

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 

 

j) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 

sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 

Maßgabe der hierzu vereinbarten Protokollerklärungen,  

 

k) Beschäftigte, die 

 

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Ver-

waltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstbau-

betrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind, 

 

bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der ei-

ner Verwaltung oder einem Betrieb nicht landwirtschaftlicher Art ange-

gliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Gartenbau-

, Weinbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind 

und unter den Geltungsbereich eines landesbezirklichen Tarifvertrages 

fallen, 

 

l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken, 

 

m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 

 

n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 

und Seen, die bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH in den Betriebs-

teilen Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig sind, die 

vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlag, 

 

o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriege-

bäuden in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbei-

ter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel Haus-

warte, Liegenschaftswarte, 

 

p) Beschäftigte des Landes Berlin, die als Bauarbeiter der Knobelsdorff-

Schule/Oberstufenzentrum Bautechnik I, als Begleiter von Behinderten 

oder als Schulwegbegleiter beschäftigt werden. 
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Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j: 

1. 1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Direktoren, Lei-

terinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswesens, der Büh-

nenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, des Malsaals, 

der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 2Für die be-

nannten Funktionen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte jeweils nur 

eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden. 
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2. Unter den TV-L fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmetike-

rinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 

Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schumacher, Tapeziererin-

nen/Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterin-

nen/Meister in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, techni-

sche Zeichnerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister. 

 

3. In der Regel unter den TV-L fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-

meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, 

Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeiste-

rinnen/Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister,Requisi-

teurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterin-

nen/Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechni-

kerinnen/Veranstaltungstechniker. 

4. In der Regel nicht unter den TV-L fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kos-

tümmalerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberin-

spektorinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Thea-

terplastikerinnen/Theaterplastiker. 

 

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k: 

Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäftigten 

1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtne-

reien, 

2. des Staatsweingutes Meersburg, 

3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen 

Betriebe, 

4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Her-

renchiemsee, 

5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäf-

tigten Pferdewärter, Gestütswärter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle 

und des Landgestüts Warendorf, 

6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Wes-

terwald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, West-

pfalz. 

 

(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 
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c) studentische Hilfskräfte, 

d) Lehrbeauftragte. 

 

 

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3: 

Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assisten-tinnen/As-

sistenten, Oberassistentinnen/Oberassistenten, Oberingenieurinnen/Oberingeni-

eure beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden landesrechtlichen Personalka-

tegorien, deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2010 bestanden hat, für die 

Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 

(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderrege-

lungen für nachstehende Beschäftigtengruppen: 

a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40), 

b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41), 

c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42), 

d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 

43), 

e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44), 

f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45), 

g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46), 

h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechnischen 

Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin (§ 47), 

i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48), 

j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- 

und Obstanbaubetrieben (§ 49), 

k) Beschäftigte in Zentren für Psychiatrie Baden-Württemberg (§ 50), 

l) Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst (§ 51), 

(Buchstabe m ab 1. Januar 2020:) 

m) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (§ 52). 

 

2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L. 
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§ 2 

ARBEITSVERTRAG, NEBENABREDEN, PROBEZEIT 

 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

 

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 

Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 

kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren 

Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probe-

zeit. 

 

 

§ 3 

ALLGEMEINE ARBEITSBEDINGUNGEN 

 

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 

in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, insbesondere der spezi-

fischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung auszuführen. 2Die Be-

schäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokrati-

schen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

 

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-

setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-

schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses hinaus. 

 

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 

sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnah-

men sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäf-

tigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber un-

verzüglich anzuzeigen. 
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(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber recht-

zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit un-

tersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der 

arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 

Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst 

kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gel-

ten, zur Auflage gemacht werden. 
 

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu ver-

pflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der 

arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten 

Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, so-

weit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die 

Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
 

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-

ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Be-

vollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Per-

sonalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behaup-

tungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden 

können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu 

den Personalakten zu nehmen. 
 

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 

Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 

(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grundrechte 

der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grundrecht der Gewis-

sensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson oder eine 

Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien bestimmt, die Empfehlungen 

zur Konfliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche Ansprüche bleiben von den 

Empfehlungen der Schlichtung unberührt. 
 

(9) Soweit in § 53 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Beschäftigten 

Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promotion oder der 

Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förderlich sind, soll ihnen 

im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu eigener wissen-

schaftlicher Arbeit gegeben werden. 
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§ 4 

VERSETZUNG, ABORDNUNG, ZUWEISUNG, PERSONALGESTELLUNG 

 

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt  

oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Be-

trieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger 

als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

 

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäfti-

gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 

oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-

beitsverhältnisses. 

 

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Be-

schäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb des-

selben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-

ses. 

 

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 

ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 

einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 

Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 
4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

 

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vo-

rübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der 

TV-L nicht zur Anwendung kommt.  

 

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen 

des Arbeitgebers bei weiterbestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich 

geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
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Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 

1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses 

- die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten der 

Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich 

geregelt. 

 

 

§ 5 

QUALIFIZIERUNG 

 

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen 

Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steige-

rung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsför-

derung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Ta-

rifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwick-

lung. 

 

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange-

bot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer 

nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung 

wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für 

Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkei-

ten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

 

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompeten-

zen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 

Tätigkeit; Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqua-

lifizierung). 

 

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 

Beschäftigten schriftlich bestätigt. 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - 

Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In 
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diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses 

Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes 

geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.1 

 

(6) Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - ein-

schließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit 

sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird in 

einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, 

die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieb-

lichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten 

kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 
 

(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann 

eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Verbindung 

mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber vereinbart werden. 2Da-

bei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwendun-

gen oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das 

Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 3Dies gilt nicht, wenn 

die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten entsprechend der erwor-

benen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme beschäftigt wird, oder 

wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt oder 

einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des Rückzahlungsbetrages 

und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber müssen in einem angemessenen 

Verhältnis stehen. 

 

(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbe-

zogen werden. 

 

(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen 

so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht 

wird. 

 

 

Abschnitt II 

Arbeitszeit 

 
§ 6 

REGELMÄßIGE ARBEITSZEIT 
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(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen  

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der festge-

stellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Feb-

ruar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertraglich 

vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien nach den im Anhang 

zu § 6 festgelegten Grundsätzen errechnet; abweichend davon beträgt sie 

für die Beschäftigten der in § 1 TV-L Berliner Hochschulen genannten Hoch-

schulen 39,0 Stunden, vom 1. Dezember 2017 an 39,4 Stunden (= 39 Stun-

den und 24 Minuten)1, 

 

b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachstehend aufgeführten 

Beschäftigten: 

 

aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, 

bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonsti-

gen Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Aus-

nahme der Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d, 

cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-

stätten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im 

Küstenschutz,  

dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schu-

len, Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen, 

ee) Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis vor 

der Einbeziehung in den TV-L der TVöD angewandt wurde, 

ff) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen, 

gg) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine regel-

mäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt wurde, 

 

c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden, 

 

d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für 

Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken) im Tarifgebiet West und im Ta-

rifgebiet Ost einheitlich 42 Stunden. 

 
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 

Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 

 

1 Vgl. § 7 Abs. 1 TV-L Berliner Hochschulen i.V.m § 4 TV Wiederaufnahme Berlin und die 
dazugehörige Niederschriftserklärung. 
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notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt wer-

den. 

 

4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit nach Satz 1 Buchstaben a und b bleibt ohne Auswirkung auf das Tabel-

lenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 

 

 

Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 1: 

 

1. Vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011 beträgt die Arbeitszeit abwei-

chend von Satz 1 Buchstabe a im Tarifgebiet Ost 40 Stunden; vom 1. Au-

gust 2011 an finden die Worte „im Tarifgebiet West“ in Satz 1 Buchst. b 

sowie der Buchstabe c des Satzes 1 keine Anwendung mehr. 

 

2. Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungssatz gemäß § 15 Absatz 2 

auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeitszeit gemäß Satz 1 Buchstabe a 

die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die zu diesem 

Zeitpunkt für die Beschäftigten des Landes Berlin gemäß § 4 Absatz 1 TV 

Wiederaufnahme Berlin vom 12. Dezember 2012 gilt. 

 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 

kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten 

haben sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle, ein längerer 

Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be-

schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabel-

lenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 

von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betriebli-

chen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich in-

nerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 

sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezem-

ber, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 

Stunden. 
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Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die we-

gen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 

nacharbeiten müssten. 

 

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 

Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Ar-

beitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche 

Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche 

freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

 

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwen-

digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 

Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Re-

gelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-

stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

 

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengruppen 

oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 48 

Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten 

zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb eines Jahres ausgeglichen. 3§ 6 Ab-

satz 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägli-

che Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 

täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen 

des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 

Schichtarbeit. 

 

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz An-

wendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem lan-

desbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 

nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentschei-

dungsrecht hat. 

 

(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum 

Beispiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich 

verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Ar-

beitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen 
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verlängert werden. 2In diesem Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 

1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 2 gel-

ten nicht für Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43. 

 

(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-

tigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird 

jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder 

dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung 

der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten 

insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschrei-

tenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleiten-

der Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit 

angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu 

tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber 

nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 

4 maßgebend. 

 

(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengruppen 

oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der Arbeitszeit 

unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten selbstverantwort-

lich festgelegt werden kann. 

 

 
§ 7 

SONDERFORMEN DER ARBEIT 

 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßi-

gen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen 

Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur 

Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeits-

schichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und 

feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens 

zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wech-

sel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitab-

schnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne 

von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 

Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
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(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 

Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht 

dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-

fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

 

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

 

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 

 

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, 

die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 

Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich festge-

setzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalen-

derwoche ausgeglichen werden. 

 

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 48 

Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außer-

halb der Rahmenzeit, 

 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan fest-

gelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgese-

henen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Ar-

beitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

 

angeordnet worden sind. 

 

 
§ 8 

AUSGLEICH FÜR SONDERFORMEN DER ARBEIT 

 

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-

zuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 

Stunde 

 

a) für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9b  30 v.H., 

- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 
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b) für Nachtarbeit  20 v.H., 

 

c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 

 

d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 

- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 

e) für Arbeit am 24. Dezember und 

 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 

 

f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 

im Rahmen von Wechselschicht- 

oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H. 

 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der je-

weiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 

Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Be-

schäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die 

betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden 

Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 

umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für 

Überstunden als solche. 

 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach 

der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach 

der Stufe 4. 

 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 

werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließ-

lich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts 

höchstens 235 v.H. gezahlt. 

 

(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für 

die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in 

Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Sofern kein Ar-

beitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 

Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält 

die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des 

dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalen-

dermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je 

Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 

jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der 
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Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig 

von einem Freizeitausgleich. 

 

(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden 

sind Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäf-

tigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden erhalten 

nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der  

Überstunden für sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übrigen 

ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäftigten 

durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von 

Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/-Vertreter, die in die Entgeltgrup-

pen 14 und 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Beschäftigte der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg 

sowie des Landes Berlin.  

 

(4) 1Wird die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit überschritten, können die Beschäftig-

ten die überschreitende Arbeitszeit als Zeitgutschrift führen. ²Zeitgutschriften, für 

die aus dringenden betrieblichen Gründen ein Freizeitausgleich nicht möglich ist, 

können auf Antrag der oder des Beschäftigten finanziell abgegolten werden. ³Hier-

bei erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallen-

den Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4: 

§ 8 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 
2Für eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Montag 

bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache 

des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maß-

gebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die 

Rufbereitschaft beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als zwölf Stunden 

werden für jede angefangene Stunde 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts 

nach der Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme in-

nerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz außerhalb des Aufenthaltsorts im 

Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird 

auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwa-

iger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung innerhalb der 

Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (zum 

Beispiel in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, 

wird abweichend von Satz 5 die Summe dieser Arbeitsleistungen am Ende des 

Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 oder 60 Minuten gerundet und 

mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 be-

zahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst länger als 24 Stunden (zum Beispiel an 

Wochenenden), erfolgt die Aufrundung nach jeweils 24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 

gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 

3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht 

gezahlt. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, 

ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

 

(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 
2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen 

Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Dezember 2010 jeweils 

geltenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein 

Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhält-

nisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten 

im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 4Weitere Faktorisie-

rungsregelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsverein-

barung getroffen werden. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Frei-

zeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeits-

zeitgesetzes erforderlich ist. 

 

(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-

schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro 

Stunde. 

 

(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten 

eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 

 

 
§ 9 

BEREITSCHAFTSZEITEN 

 

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeits-

platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten 

muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls auch auf Anord-

nung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 2Für 

Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 

Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

 

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet 

(faktorisiert). 
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b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Ar-

beitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

 

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 

 

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

 

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organi-

sationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 

Bereitschaftszeiten anfallen. 

 

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalvertre-

tungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt ent-

sprechend. 

 

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst und 

in Rettungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerhebli-

chem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Absatz 2 fin-

det keine Anwendung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungsdienst-

leitstellen beträgt in diesem Fall die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit zwölf 

Stunden zuzüglich der gesetzlichen Pausen. 

 

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

 

 

§ 10 

ARBEITSZEITKONTO 
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(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-

den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-

setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbe-

zirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht ein-

vernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht 

hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 

Absatz 7) vereinbart wird, kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 

 

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 

ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 

eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2 

festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, 

nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 

sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. 
2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstent-

gelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben wer-

den. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinba-

rung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 genann-

ten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

 

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiese-

nen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten 

nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein. 

 

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 

treffen: 

 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige 

Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

 

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeit-

schulden durch die/den Beschäftigten; 

 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten 

(zum Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitaus-

gleich kurzfristig widerruft. 

 

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit-

kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und 

- bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsicherung 

zu treffen. 
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§ 11 

TEILZEITBESCHÄFTIGUNG 

 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 

Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungs-

weise betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu be-

fristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor 

Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der 

Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise be-

trieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäf-

tigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe-

schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass 

er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu 

einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-

schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitar-

beitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise 

betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

 

Protokollerklärung zu Abschnitt II: 

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 

unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 und 

7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleitzeitrege-

lungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen keine Rege-

lungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages beste-

hende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 
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Abschnitt III 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 
§ 12 

EINGRUPPIERUNG 

 

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerk-

malen der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach 

der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in der 

Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm 

nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 4Die gesamte auszu-

übende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn 

zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 

die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale 

dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel 

erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z.B. viel-

seitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese 

Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden in einem Tä-

tigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte 

Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforde-

rung. 7Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitli-

ches Maß bestimmt, gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung 

eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch 

diese Anforderung erfüllt sein. 

 

Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1: 

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbei-

ten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei 

natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. unter-

schriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines 

Antrags, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder Personengruppe, Fertigung 

einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- 

bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu 

bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufge-

spalten werden. 

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeits-

merkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgelt-

gruppe. 

 

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 
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§ 13 

EINGRUPPIERUNG IN BESONDEREN FÄLLEN 

 

1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen wor-

den, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Absatz 1 Satz 3) nicht nur 

vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als 

ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Absatz 1 Satz 4 bis 8), und hat 

die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang aus-

geübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Ent-

geltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 sinn-

gemäß. 3Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbe-

freiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren2 oder Vorbereitung auf eine Fach-

prüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, 

wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer 

längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die 

Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem. 3Wird der/dem Beschäftigten 

vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerk-

malen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 sinngemäß. 

 

 

§ 14 

VORÜBERGEHENDE ÜBERTRAGUNG EINER HÖHERWERTIGEN TÄTIGKEIT 

 

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tä-

tigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tä-

tigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Ausübung 

eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tä-

tigkeit. 

 

(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt 

werden, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits 

erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeits-

tage angedauert hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der 

Vertretung in Anspruch genommen worden sein. 

 

2 Ergänzung „Kur- oder Heilverfahren“ gültig ab 1. Januar 2020 



 

30 

 

 

 

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9a 

bis 15 aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die/den Beschäf-

tigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ergeben 

hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, 

beträgt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftig-

ten; bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über mehr 

als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend. 

 

 

§ 15 

TABELLENENTGELT 

 

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 

geltenden Stufe. 

 

(2) 1Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen B und C festgelegt. 2Abweichend 

von Satz 1 gelten längstens bis zum 31. Dezember 2017 folgende Regelungen: 

 
3Bis zum 31. Juli 2011 gelten die Anlage A 1 sowie die sonstigen dynamischen 

Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag und in den diesen Tarifvertrag ergän-

zenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen (dynamische Entgelte) nach 

dem Stand vom 1. November 2006; das Tabellenentgelt wird um 65 Euro erhöht. 
4Die sich aus Satz 3 ergebenden Tabellenentgelte sind dem TV-L Berliner Hoch-

schulen als Anlage 1 beigefügt. 

 
5Vom 1. August 2011 an werden die dynamischen Entgelte auf 97 v. H. (Bemes-

sungssatz) der Beträge angehoben, die im Bereich der Tarifgemeinschaft deut-

scher Länder (Länderbereich) am 31. Oktober 2010 gelten; die sich daraus erge-

benden Tabellenentgelte sind dem TV-L Berliner Hochschulen als Anlage 2 beige-

fügt. 

 
6Vom 1. Oktober 2011 an werden die dynamischen Entgelte um die in der Zeit 

vom 1. Januar bis 30. September 2011 im Länderbereich wirksam gewordenen 

allgemeinen Entgeltanpassungen (einschließlich etwaiger Sockelbeträge) in der 

Weise angehoben, dass der Bemessungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt gelten-

den Entgelte bezogen wird. 7Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich, 
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die dort in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2011 wirksam werden, 

werden entsprechend der Regelung in Satz 6 zeitgleich übernommen.  

 
8Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam 

werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 mit einer zeitlichen Verzö-

gerung von 6 Monaten, und allgemeine Entgeltanpassungen, die im Länderbereich 

im Jahr 2013 wirksam werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 mit 

einer zeitlichen Verzögerung von 3 Monaten übernommen.  

 
9Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Entgeltanpassungen entsprechend 

der Regelung in Satz 6 zeitgleich wie im Länderbereich übernommen. 

 
10Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Länderbereich in den Jahren 2013, 2014 

und 2015 wirksam werden, erhöhen den Bemessungssatz zum Zeitpunkt ihrer 

Übernahme einmal jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte (Angleichungs-

satz). 11Sind aus einem dieser Jahre mehrere allgemeine Entgeltanpassungen zu 

übernehmen, wird der Bemessungssatz bei der Übernahme der ersten allgemei-

nen Entgeltanpassung angehoben. 

 
12Sollte die allgemeine Entgeltanpassung im Länderbereich der Jahre 2013, 2014 

oder 2015 pro Jahr jeweils insgesamt weniger als 1,5 v. H. betragen, erhöht sich 

der Angleichungssatz von 0,5 Prozentpunkten auf die Differenz zwischen dem Pro-

zentsatz der allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich für das jeweilige 

Jahr und 2 v. H., höchstens jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellen-

wertes (Beispiel: aus einer allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich von 

1,2 v. H. zum 1. April folgt eine Erhöhung des Angleichungssatzes auf 0,8 Pro-

zentpunkte). 13Sind mehrere allgemeine Entgeltanpassungen aus einem Jahr zu 

übernehmen, wird der Prozentsatz berechnet, indem die Prozentpunkte addiert 

werden. 

 
14Liegt der für die Erhöhung des Angleichungssatzes maßgebende Zeitpunkt der 

Übernahme einer allgemeinen Entgeltanpassung der Länder aus dem Jahr 2013 

im Jahr 2014, erhöht sich der Bemessungssatz für das Jahr 2013 zum Zeitpunkt 

der Übernahme; die Regelungen über die Anhebung des Bemessungssatzes für 

das Jahr 2014 bleiben unberührt. 

 
15Werden die Entgelttabellen im Länderbereich um Sockelbeträge angehoben, 

wird für die Berechnung des Angleichungssatzes pauschal die prozentuale Erhö-

hung in der Entgeltgruppe 9 Stufe 5 der im Länderbereich geltenden Entgelttabelle 

zugrunde gelegt.  
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16Entsprechendes gilt, wenn die linearen Entgelterhöhungen in den einzelnen Ent-

geltgruppen und Stufen unterschiedlich hoch sind.  

 
17Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 

keine allgemeine Entgeltanpassung wirksam, wird der Bemessungssatz am 1. Au-

gust des jeweiligen Kalenderjahres um 2 Prozentpunkte erhöht, höchstens jedoch 

auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellenwertes.  

 
18Spätestens für den Monat Dezember 2017 werden die dynamischen Entgelte in 

derselben Höhe wie im Länderbereich gezahlt. 

 

19Die Sätze 1 bis 18 gelten entsprechend für die Beträge der in der Entgeltordnung 

(Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen gemäß Anlage F zum TV-L. 

 

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Satz 2 ff.: 

Prozentpunkte werden auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 

 

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 8 und 9: 

1Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Entgel-

tanpassung in den von diesem Tarifvertrag erfassten Hochschulen später wirksam 

würde als eine für das Jahr 2013 im Länderbereich vereinbarte, werden beide 

Entgelterhöhungen zu demselben Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der 

Entgelterhöhung aus dem Jahr 2013 bei diesen Hochschulen gilt. 2Das Gleiche gilt 

für allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich für das Jahr 2013, die in den 

von diesem Tarifvertrag erfassten Hochschulen später wirksam würden als für das 

Jahr 2014 vereinbarte. 

 

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 10 und 11: 

1Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 

die erste allgemeine Entgeltanpassung nach dem 1. August wirksam, wird der Be-

messungssatz am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 0,5 Prozentpunkte 

erhöht. 2Diese Stichtagsregelung gilt nicht für eine etwaige Erhöhung des Anglei-

chungssatzes gemäß Satz 12. 

 

(3) 1Regelungen zu einer Einmalzahlung, die im Jahr 2011 nach einem von § 2 sowie 
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§ 5 Ziffer 1 des vom TV-L Berliner Hochschulen erfassten Tarifvertrages zustehen, 

werden für den entsprechenden Personenkreis mit Wirkung zum 1. Dezember 

2011 übernommen. 2Für die Höhe der Einmalzahlung gilt der Bemessungssatz von 

97 v. H. 3Regelungen zu Einmalzahlungen, die vom 1. Januar 2012 an nach einem 

von § 2 sowie § 5 Ziffer 1 des vom TV-L Berliner Hochschulen erfassten Tarifver-

trages zustehen, werden für den entsprechenden Personenkreis übernommen. 
4Die Regelungen des § 15 Absatz 2 TV-L zur zeitlichen Verzögerung der Über-

nahme und zur Höhe des jeweils geltenden Bemessungssatzes gelten. 
 

(4) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 

Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 

den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort 

vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rah-

men der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung 

erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 
 

 

§ 16 

STUFEN DER ENTGELTTABELLE 

 

(1) 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen jeweils sechs Stufen. 2Die Abweichungen 

von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der Entgeltordnung ge-

regelt. 

 

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 

einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine einschlä-

gige Berufserfahrung aus einem oder mehreren Arbeits- oder Dienstverhältnissen, 

erfolgt eine Festsetzung der Erfahrungsstufe auf Basis der Zeiten dieser einschlä-

gigen Berufserfahrung. 3Zeiten nach Satz 2 werden berücksichtigt, soweit zwi-

schen ihnen nicht eine Unterbrechung von jeweils mehr als 30 Monaten Dauer 

vorliegt. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-

ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 

teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 

vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

 

Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertra-

genen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 
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2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergel-

tung der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten beziehungsweise 

nach dem Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Prak-

tikantinnen/Praktikanten der Länder gilt grundsätzlich als Erwerb einschlä-

giger Berufserfahrung. 

 

3. Im Einzelfall kann mit der oder dem Beschäftigten eine davon abwei-

chende, für sie günstigere Regelung vereinbart werden. 

4. Dienstverhältnisse im Sinne des Tarifvertrages sind Beamtenverhältnisse 

und Dienstverhältnisse von hauptberuflichem Personal, das Aufgaben von 

Professorinnen und Professoren im Sinne des BerlHG wahrnimmt. 

 

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung und Weiterbeschäftigung von Beschäftigten 

im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 

Absatz 3 Satz 3 und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber oder bei demselben Ar-

beitgeber im vorangegangenen oder einem parallel fortbestehenden weiteren Ar-

beitsverhältnis nach den Regelungen des TV-L, des TVÜ-Länder oder eines ver-

gleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder 

teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt.  

 

Protokollerklärung zu § 16 Absatz 2a:  

 Die von § 5 WissZeitVG erfassten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 

die den TV-L oder einen vergleichbaren Tarifvertrag anwenden, werden als Arbeit-

geber des öffentlichen Dienstes behandelt. 

 

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-

gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer 

ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit-

geber (Stufenlaufzeit): 

 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
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2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der 

Entgeltordnung geregelt. 

 

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der 

Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der 

vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 

von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten 

kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu 

zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. ²Be-

schäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 25 v. H. der Stufe 2 zu-

sätzlich erhalten. 

 

3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich. 

 

 

§ 17 

ALLGEMEINE REGELUNGEN ZU DEN STUFEN 

 

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn 

des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 

(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 

kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 

werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 

erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, 

ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung 

von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlänge-

rung nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 
5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitge-

ber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienst-

stelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission dar-

über, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. 
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Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2: 

1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezo-

gene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedli-

chen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die 

Anliegen der Personalentwicklung. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 

Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeig-

neter Weise zu berücksichtigen. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungs-

bezogene Stufenzuordnung. 

 

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 

1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 

schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-

kannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-

lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 

von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei 

Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende 

Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind un-

schädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 
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3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der 

Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht 

niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 

Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regel-

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten be-

schäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten der-

jenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt 

erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine 

Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch 

eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 
2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und 

dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 100 Euro in den Entgeltgruppen 2 

bis 8 beziehungsweise weniger als 180 Euro in den Entgeltgruppen 9a bis 15, so 

erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 

Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 100 Euro (Entgeltgrup-

pen 2 bis 8) beziehungsweise 180 Euro (Entgeltgruppen 9a bis 15); steht der/dem 

Beschäftigten neben dem bisherigen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Ent-

geltgruppenzulage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 oder 17 Absatz 5 Satz 

2 TVÜ-Länder zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgruppen-

zulage bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet 

und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. ³Ist der Garantiebetrag höher 

als der Unterschiedsbetrag bei stufengleicher Zuordnung, wird als Garantiebetrag 

der Unterschiedsbetrag gezahlt. 4Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 

beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine 

niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe 

erreichten Stufe zuzuordnen. 6Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats 

an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus 

der in Satz 1 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, ge-

gebenenfalls einschließlich des Garantiebetrags. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2.Halbsatz: 

Für Lehrkräfte im Sinne von Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Ent-

geltordnung als "Erfüller" gilt die Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 11 in 

die Entgeltgruppe 13 nicht als "Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3: 

Für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 höhergruppiert wurden, richtet 

sich der Anspruch auf einen Garantiebetrag ab 1. Januar 2019 nur dann nach § 

17 Absatz 4 Satz 2 und 3, wenn sie am 31. Dezember 2018 Anspruch auf einen 

Garantiebetrag nach § 17 Absatz 4 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2018 

geltenden Fassung hatten. 
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§ 18  

 BESONDERE ZAHLUNG IM DRITTMITTELBEREICH, LEISTUNGSZULAGE UND -PRÄMIE 

 

(1) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 

erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten 

des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter ver-

bleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei der 

Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu 

erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die Son-

derzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie ist 

nicht zusatzversorgungspflichtig. 

 

(2) 1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine Leistungszu-

lage zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere Leistungen er-

bringen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als befristete Zulage 

widerruflich. 

 

(3) Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine einmalige Leis-

tungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben.“ 

 

 

§ 19 

ERSCHWERNISZUSCHLÄGE 

 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-

schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- oder 

Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 

 

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätz-

lich nur bei Arbeiten 

 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
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e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 

ausreichend Rechnung getragen wird. 

 

(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch 

abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-

lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 

 

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifver-

traglich vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrages 

gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort 

 

(6) Beschäftigte im Sinne von § 38 Absatz 5 Satz 2 im Außendienst des Straßenbe-

triebsdienstes und Straßenbaus und im Außendienst des Küstenschutzes der Was-

serbauverwaltung erhalten für jeden Kalendermonat, für den ihnen Erschwernis-

zuschläge nach den Abschnitten A, M oder R des Zuschlagskataloges zum Tarif-

vertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) bzw. der ent-

sprechenden Regelungen im Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 

MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum MTArb-O-TdL) zustehen, zusätzlich 

einen Pauschalbetrag von monatlich 25 Euro; § 24 Absatz 2 findet Anwendung. 

 

 

§ 19A 

ZULAGEN 

 

(1)  1Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtungen, in abgeschlossenen Vorführberei-

chen der Gerichte, in Psychiatrischen Krankenhäusern und in Abschiebehaftein-

richtungen erhalten unter den gleichen Voraussetzungen und in der gleichen Höhe 

eine monatliche Zulage (Vollzugszulage), wie sie entsprechende  Beamte des Ar-

beitgebers als Amts- oder Stellenzulage zum Ausgleich der besonderen Anforde-

rungen im jeweiligen Bereich erhalten. 2Die Vollzugszulage wird nur für Zeiträume 

gezahlt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im 

Krankheitsfall zusteht. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 

3) zu berücksichtigen. 4Die Vollzugszulage ist kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt.  
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:  

Der Anspruch auf die Vollzugszulage besteht, wenn die Beschäftigten überwiegend 

in den jeweiligen Einrichtungen beziehungsweise Bereichen beschäftigt sind.  

  

(2)  Die Vollzugszulage vermindert sich, wenn für denselben Zeitraum  

 

 a)  den nach Teil I, II oder III der Entgeltordnung zum TV-L eingruppierten Be-

schäftigten eine Wechselschicht- oder Schichtzulage zusteht, um die Hälfte 

dieser Zulage,  

 b)  den nach Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L eingruppierten Beschäftigten 

eine Wechselschichtzulage zusteht, um 25,56 Euro,  

 c)  eine Zulage nach den Vorbemerkungen Nr. 9 oder 10 und/oder 11 zu Teil IV 

Abschnitt 1 bzw. der Vorbemerkung Nr. 7 zu Teil IV Abschnitt 2 der Entgelt-

ordnung zum TV-L zusteht, um 90,00 Euro,  

 d)  eine Gefahrenzulage nach § 1 Absatz 1 Nr. 5 des Tarifvertrages zu § 33 

Absatz 1 Buchstabe c BAT - ggf. i. V. m. dem TV Zulagen Ang-O - zusteht, 

um 15,34 Euro,  

 e) ein Zuschlag nach Abschnitt F Nr. 2 der Anlage zum Tarifvertrag über die 

Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) - ggf. i. V. m. dem TVZ 

zum MTArb-O-TdL - zusteht, um 15,34 Euro;  

 

 in den Fällen der Buchstaben c und d beträgt die Verminderung insgesamt höchs-

tens 90,00 Euro. 

 

 

§ 20 

JAHRESSONDERZAHLUNG 

 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung. 
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(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 

 

 im Kalenderjahr 

 2019 2020 2021 

1 bis 4 91,69 v.H. 88,91 v.H. 87,43 v.H. 

5 bis 8 92,19 v.H. 89,40 v.H. 88,14 v.H. 

9a bis 11 77,66 v.H. 75,31 v.H. 74,35 v.H. 

12 und 13 48,54 v.H. 47,07 v.H. 46,47 v.H. 

14 bis 15 Ü 33,98 v.H. 32,95 v.H. 32,53 v.H. 

 

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 wer-

den Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenentgelts 

aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgruppe 14 

zugeordnet.  

 

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2: 

Entsprechend der Absenkung der Bemessungssätze für die Kalenderjahre 2019, 

2020 und 2021 nach § 20 Absatz 2 werden die Tarifvertragsparteien in Umsetzung 

der Tarifeinigung vom 2. März 2019 sicherstellen, dass auch die Jahressonderzah-

lung für das Kalenderjahr 2022 auf dem Niveau des Jahres 2018 eingefroren 

bleibt.  

 

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, 

das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durch-

schnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Über-

stunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vor-

gesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Er-

folgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 

1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 

begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalen-

dermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Bemessungssatzes der Entgelt-

gruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungstages. 4In den 

Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungs-

zeitraums eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, 



 

42 

 

 

bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag 

vor dem Beginn der Elternzeit. 

 

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 

1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden 

die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt 

auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeit-

raum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten 

Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt ge-

teilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss 

gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Be-

messungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der 

letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, 

maßgeblich. 

 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 

Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 

des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 

für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 

1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom-

men haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absätze 1 und 2 Mutterschutzgesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis 

zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag 

vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mut-

terschaftsgeld bestanden hat. 

 

3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftigten 

nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds oder einer entsprechenden 

gesetzlichen Leistung ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 

 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt aus-

gezahlt werden. 

 

(6) 1Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonder-

zahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 
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1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeit-

raums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses. 

 

 
§ 21 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE ENTGELTFORTZAHLUNG 

 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das 

Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 

weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden als 

Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßgebenden 

Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt. 3Aus-

genommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden und Mehrarbeit 

(mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden sowie 

etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie be-

sondere Zahlungen nach § 23. 

 

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestan-

den hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 

sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, 

zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach 

der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde gelegt. 

 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berück-

sichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden 

haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf 

Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Be-

rechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 

Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des 

Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der 

Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 die für diese Ausfalltage auf Basis des 

Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst unberück-

sichtigt. 

3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der 

individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung 
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kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten indi-

viduellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Ent-

geltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der 

tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 

 

4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, 

sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpas-

sung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltan-

passung zu erhöhen. 2Der Erhöhungssatz beträgt für 

 

- vor dem 1. Januar 2019 zustehende Entgeltbestandteile 2,88 

v.H., 

 

- vor dem 1. Januar 2020 zustehende Entgeltbestandteile 2,88 

v.H. und 

 

- vor dem 1. Januar 2021 zustehende Entgeltbestandteile 1,26 

v.H. 

 

 

§ 22 

ENTGELT IM KRANKHEITSFALL 

 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer 

von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge 

derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die ge-

setzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 

Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne von § 3 Absatz 2, § 3a 

und § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 

 

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 
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(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 

Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 

werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 

den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne 

des § 21; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und 

Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 

3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei 

oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung be-

freit sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leis-

tungen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen 

Krankenversicherung zustünden. 

 

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 2:  

Im Falle der Arbeitsverhinderung nach § 3a Entgeltfortzahlungsgesetz stehen den 

tatsächlichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers das Krankengeld nach 

§ 44a SGB V oder die tatsächlichen Leistungen des privaten Krankenversiche-

rungsträgers oder des Beihilfeträgers gleich. 

 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maß-

geblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die 

im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 3Innerhalb ei-

nes Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insge-

samt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen 

werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich 

aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

 

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 

gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss 

wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte 

eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinter-

bliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, 

die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Überzahlter Kranken-

geldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demsel-

ben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäf-

tigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von der 
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Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeit-

raum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen 

worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die 

Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

 

 

 

 
§ 23 

BESONDERE ZAHLUNGEN 

 

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermö-

gensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren Ar-

beitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Vollbeschäf-

tigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 

6,65 Euro; auf Wunsch der oder des Beschäftigten wird dieser Betrag als Arbeit-

geberzuschuss zur Entgeltumwandlung gewährt. 3Der Anspruch entsteht frühes-

tens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die 

erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen 

Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach 

Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung 

wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, 

Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Kran-

kengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Kranken-

geldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungs-

pflichtiges Entgelt. 

 

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 

b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 

2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 

 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 

Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegat-

tin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Le-

benspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage 

des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellen-

entgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen 

der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
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zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

 

(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die 

Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils gel-

ten, entsprechende Anwendung.  

 

 

§ 24 

BERECHNUNG UND AUSZAHLUNG DES ENTGELTS 

 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-

teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Ab-

weichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) 

für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes 

Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag 

auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werk-

tag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Ta-

gesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf 

ihre Entstehung folgt, fällig. 

 

Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungs-

weise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie 

die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden 

Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den 

Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 ver-

schieben. 

 

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-

zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 

in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 

Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 

entspricht. 
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(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-

teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf 

den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags 

Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsüb-

liche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts 

sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 
3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträ-

gen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu 

teilen. 

 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-

destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 3Jeder 

Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 

Absatz 3 entsprechend. 

 

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-

teile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) 

pauschaliert werden. 

 

 

§ 25 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG 

 

1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenver-

sorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die be-

triebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Al-

tersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftigte der 

Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz in seiner 

jeweils geltenden Fassung. 
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Abschnitt IV 

Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

§ 26 

ERHOLUNGSURLAUB 

 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 

Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 

fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalender-

jahr 30 Arbeitstage. 

3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmäßig 

oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme der 

auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich ge-

währt wird. 4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf 

fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entspre-

chend. 5Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens 

einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; 

Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 
6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann 

auch in Teilen genommen werden. 

 

Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 6: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 

Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 30. September 

des folgenden Jahres genommen sein. 

 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Er-

holungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel 

des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt un-

berührt. 
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c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen 

Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt. 

 

 

§ 27 

ZUSATZURLAUB 

 

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des jeweiligen 

Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer sinngemäß. 
2Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub für 

Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit. 

 

(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 

Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 

 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige 

Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder 

Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 

geleistet haben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 

haben. 

 

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Aus-

nahme von § 208 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-

derjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im 
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Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zu-

satzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftig-

ten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine 

Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-

dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 

 

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 

 

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 

Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 

Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder 

ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 

Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 

unschädlich. 

 

 

§ 28 

SONDERURLAUB 

 

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 

Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 

 

 

§ 29 

ARBEITSBEFREIUNG 

 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in 

denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß 

von der Arbeit freigestellt werden: 

 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 
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im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 

partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 

oder Elternteils      zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 

 an einen anderen Ort      ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum    ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er                     ein Arbeitstag 

in demselben Haushalt lebt,                                    im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu vier 

jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder Arbeitstage im 

bestanden hat,     Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb  

die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr  

noch nicht vollendet hat oder wegen körperlicher,  

geistiger oder seelischer Behinderung dauernd bis zu 

dauernd pflegebedürftig ist,     vier Arbeitstage 

übernehmen müssen,    im Kalenderjahr 

 

2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt 

nur, soweit eine andere Person zur Pflege 

oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung 

steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der 

Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendig-

keit der Anwesenheit der/des Beschäftigten 

zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Frei-

stellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im 

Kalenderjahr nicht überschreiten.  

 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche 

 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,                   nachgewiese  

Abwesenheits-

zeit  

einschließlich  
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erforderlicher-

Wegezeiten. 

 

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 

besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 

gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der 

Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden 

können. 

 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 

Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 

werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 

Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein 

Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen 

Gründen). 

 

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvor-stände, 

der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbereichsvorstände, der 

Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 

Gewerkschaftsrates beziehungsweise entsprechender Gremien anderer 

vertragsschließender Gewerkschaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeits-

befreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 

werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der 

Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit 

der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden 

Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne zeitliche 

Begrenzung erteilt werden. 3§ 29 Absatz 4 Satz 2 gilt auch für Tarifverhandlungen 

mit den Berliner Hochschulen. 

 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsaus-schüssen 

nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 

Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder 

betriebliche Interessen entgegenstehen. 
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(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 

Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 

 

 

Abschnitt V 

Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

§ 30 

BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE 

 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Ar-

beitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets 

West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Renten-

versicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in den 

Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die §§ 57a ff. 

Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgeregelungen un-

mittelbar oder entsprechend gelten. 

 

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 1 Satz 2: 

Die Absätze 2 bis 5 finden bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwen-

dung. 

 

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, 

wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; weiterge-

hende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben un-

berührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Beset-

zung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen 

und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 2 Satz 1: 

Für Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 2011 schon abgeschlossen 

waren und die zu diesem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarifrechts Ost 

fielen, findet Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz keine Anwendung. 
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(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Mo-

nate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate be-

tragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine 

unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

 

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 

Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten 

sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit 

einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

 

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 

Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit be-

trägt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeits-

verhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 

von insgesamt mehr als einem Jahr  sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 

von insgesamt mehr als drei Jahren  vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 

Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 

Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

 

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein-

barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 

(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
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§ 31 

FÜHRUNG AUF PROBE 

 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer 

von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine 

höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beidersei-

tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 

 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-

nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 

Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 

den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-

hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ergebenden Tabellenentgelt ge-

währt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungs-

funktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der 

bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 

 

§ 32 

FÜHRUNG AUF ZEIT 

 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 

sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung 

bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer 

Gesamtdauer von zwölf Jahren. 

 

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 

können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beidersei-

tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
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(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 

 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-

nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 

der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 

den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-

hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ergebenden Tabellenentgelt, zu-

züglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabel-

lenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur 

nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3. 3Nach Fristablauf 

erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tä-

tigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 

 

§ 33 

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES OHNE KÜNDIGUNG 

 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-

legte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

 

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 

die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäf-

tigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich 

zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, 

endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Ta-

ges. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 

SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet 

das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbe-

scheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach 

dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 
6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente 

auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis 
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ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des Rentenbe-

scheids folgt. 

 

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsver-

hältnis nicht, wenn der Beschäftigte nach seinem vom Rentenversicherungsträger 

festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen ge-

eigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit drin-

gende dienstliche beziehungsweise betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, 

und der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbe-

scheids seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 

 

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 

Altersrente nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI oder ist sie/er nicht in der 

gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbe-

scheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach 

§ 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in 

diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten 

bekannt gegeben worden ist. 

 

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buch-

stabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeits-

vertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von 

vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts 

anderes vereinbart ist. 

 

 

§ 34 

KÜNDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES 

 

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 

Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 

Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 

 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 

 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 

 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
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 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 

 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 

und unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Be-

schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Ar-

beitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte 

nach den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Tarifregelungen unkündbar wa-

ren, bleiben sie unkündbar. 

 

Protokollerklärung zu § 34 Absatz 2 Satz 1: 

Absatz 2 Satz 1 findet bis zum 31. Juli im Tarifgebiet Ost keine Anwendung. 

 

(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhält-

nis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt 

die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor 

Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse 

anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbe-

reich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen 

Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem 

Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 

 

§ 35 

ZEUGNIS 

 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 

schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; auf Antrag muss es sich 

auch auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

 

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses 

ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
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(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten 

ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 

 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 

 

 

 

Abschnitt VI 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 36 

ANWENDUNG WEITERER TARIFVERTRÄGE 

 

1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsre-

gelungen gelten fort, soweit im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Tarifver-

trag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Tarifverträge 

beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; 

Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 3Für das Land Berlin finden ferner die im Tarifvertrag 

zur Überleitung der Beschäftigten des Landes Berlin in das Tarifrecht der TdL (TV Wie-

deraufnahme Berlin) aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen mit den 

dort genannten Maßgaben Anwendung. 

 

 

§ 37 

AUSSCHLUSSFRIST 

 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom 

Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 

die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen 

aus. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
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§ 38 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgendes: 

 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 

Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-

biet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses 

zu diesem Gebiet fortbesteht. 

 

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 

West. 

 

c) Abweichend von den Buchstaben a und b gelten für Beschäftigte, die in 

einem Arbeitsverhältnis zum Land Berlin stehen, einheitlich die Regelungen 

des Tarifgebietes West, soweit nicht ausdrücklich für das Land Berlin etwas 

anderes bestimmt ist. 

 

(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug genom-

men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Perso-

nalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

 

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-

gungsstelle vor. 

 

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-

scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, 

auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbrin-

gen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert 

im Sinne des SGB VI zu sein. 

 

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätig-

keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen 
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hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Be-

schäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 

Arbeiter unterlegen hätte. 

 

 

§ 38A 

ÜBERGANGSVORSCHRIFT ZU § 1 ABSATZ 2 BUCHSTABE J 

 

1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit, mit dem am 

31. Mai 2015 arbeitsvertraglich eine überwiegend künstlerische Tätigkeit vereinbart ist, 

findet § 1 Absatz 2 Buchstabe j in der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Fassung für die 

Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 
2Auf technisches Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2015 arbeitsvertraglich die An-

wendung des TV-L vereinbart ist, findet der TV-L unabhängig von § 1 Absatz 2 Buchstabe 

j in der ab dem 1. Juni 2015 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fort-

bestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3Als ununterbrochen fortbeste-

hend gilt das Arbeitsverhältnis auch, wenn im beiderseitigen Einvernehmen an ein be-

fristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung ein neues Arbeitsverhältnis zu demsel-

ben Arbeitgeber abgeschlossen wird. 

 

 

§ 38B 

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

 

1Bei Beschäftigten, die Pflichtmitglied einer auf landesrechtlicher oder bundesrechtlicher 

Grundlage errichteten berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne von § 6 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI sind, endet das Arbeitsverhältnis abweichend von  

§ 33 Absatz 1 Buchstabe a mit Erreichen der für die jeweilige Versorgungseinrichtung 

nach dem Stand vom 1. April 2019 geltenden Altersgrenze für eine abschlagsfreie Al-

tersrente, sofern dies zu einem späteren Zeitpunkt als nach § 33 Absatz 1 Buchstabe a 

erfolgt. 2Nach dem 1. April 2019 wirksam werdende Änderungen der satzungsmäßigen 

Bestimmungen der Versorgungseinrichtungen im Hinblick auf das Erreichen der Alters-

grenze für eine abschlagsfreie Altersrente sind nur dann maßgeblich, wenn die sich da-

raus ergebende Altersgrenze mit der gesetzlich festgelegten Altersgrenze zum Erreichen 

der Regelaltersrente übereinstimmt. 
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§ 39 

IN-KRAFT-TRETEN, LAUFZEIT 

 

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 

2007 in Kraft. 

 

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mo-

naten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 

 

(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirkli-

cher Ebene schriftlich gekündigt werden 

 

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-

monats. 2Eine solche Kündigung erfasst zugleich auch abweichende Rege-

lungen der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für besondere 

Beschäftigtengruppen in den Sonderregelungen, 

 

b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjah-

res, 

 

c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-

monats. 

 

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden 

 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum 

Schluss eines Kalendermonats, 

 

b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres, 
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c)  die §§ 12 bis 14 und die Entgeltordnung (Anlage A) insgesamt und ohne 

Nachwirkung mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

halbjahres, 

 

d) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-

monats, 

 

e) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

jahres, 

 

f) die Abschnitte 10 und 25 des Teils II der Entgeltordnung gemeinsam mit 

einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres; die 

Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen, 

 

g) die Entgelttabellen (Anlagen B, C, D und G) mit einer Frist von einem Monat 

zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 30. September 

2021; eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst nicht die Entgelttabellen. 
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B. SONDERREGELUNGEN 

§ 40 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

AN HOCHSCHULEN UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

<sind in der vorliegenden Fassung eingearbeitet> 

 

§ 41 

SONDERREGELUNGEN FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE 

AN UNIVERSITÄTSKLINIKEN 

<hier nicht abgedruckt> 

  

 

§ 42 

SONDERREGELUNGEN FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE 

AUßERHALB VON UNIVERSITÄTSKLINIKEN 

<hier nicht abgedruckt> 

 

§ 43 

SONDERREGELUNGEN FÜR DIE  

NICHTÄRZTLICHEN 

BESCHÄFTIGTEN IN UNIVERSITÄTSKLINIKEN 

UND KRANKENHÄUSERN 

<hier nicht abgedruckt> 

 

§ 44 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

ALS LEHRKRÄFTE 

<hier nicht abgedruckt> 
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§ 45 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

AN THEATERN UND BÜHNEN 

<hier nicht abgedruckt> 

 

§ 46 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

AUF SCHIFFEN UND SCHWIMMENDEN GERÄTEN 

<hier nicht abgedruckt> 

 

 

§ 47 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

IM JUSTIZVOLLZUGSDIENST DER LÄNDER SOWIE 

IM FEUERWEHRTECHNISCHEN DIENST DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG SO-

WIE DES LANDES BERLIN 

<hier nicht abgedruckt> 

 

§ 48 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

IM FORSTLICHEN AUßENDIENST 

<hier nicht abgedruckt> 

 

 
§ 49 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERWALTUNGEN UND BETRIEBEN, 

WEINBAU- UND OBSTANBAUBETRIEBEN 

<hier nicht abgedruckt> 
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§ 50 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE IN ZENTREN 

FÜR PSYCHATRIE BADEN-WÜRTTEMBERG 

<hier nicht abgedruckt> 

 

§ 51 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

IM KAMPFMITTELBESEITIGUNGSDIENST 

<hier nicht abgedruckt> 
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§ 52 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST 

(gültig ab 1. Januar 2020) 

 

Nr. 1 

Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 

Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. 

  

Nr. 2 

Zu § 15 - Tabellenentgelt - 

 

§ 15 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:  

(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in der Anlage G festgelegt.  

  

Nr. 3 

Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

 

1. § 16 Absatz 1 Satz 1 gilt in folgender Fassung:  

  

 "1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen."  

  

2. § 16 Absatz 2 Satz 3 gilt für die Entgeltgruppen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:  
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 "3Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-

beitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Ein-

stellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Vorliegen einer einschlägigen Be-

rufserfahrung von mindestens vier Jahren - in Stufe 3."  

  

3. § 16 Absatz 3 Satz 1 gilt für die Entgeltgruppen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:  

 

 "1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-

gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer 

ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit-

geber (Stufenlaufzeit):  

  

 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

 Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2, 

 Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3, 

 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4, 

 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5." 

 

  



 

70 

 

 

Nr. 4 

Zuordnung der Entgeltgruppen 

 

Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage B Bezug ge-

nommen wird, entspricht:  

  

 die Entgeltgruppe  der Entgeltgruppe  

 

 S 2 2 

 S 3 4 

 S 4 5 

 S 5 (nicht besetzt) 6 

 S 6 (nicht besetzt) 8 

 S 7, S 8a, S 8b 

 S 9, S 10, S 11a 9a 

 S 11b, S 12, S 13 9b 

 S 14 

 S15, S16 10 

 S 17 11 

 S 18 12. 
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ANHÄNGE 

 

ANHANG ZU § 6 

 

Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im 

Tarifgebiet West 

 

(1) Grundsätze der Berechnung 

 

a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der 

festgestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 

Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertrag-

lich vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien einvernehmlich 

festgelegt. 

 

b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur tatsächlichen 

Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei werden aber nicht mehr als 0,4 Stunden für 

den zweiten Teil der Verdoppelung der Differenz berücksichtigt. 2Das Ergebnis 

ist die Gesamtdifferenz. 3Die Gesamtdifferenz wird der bisherigen tariflichen 

Arbeitszeit zugerechnet. 

 

c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen, welche die Ta-

rifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bis 

ff festgelegt haben beziehungsweise die durch landesbezirkliche Vereinbarung 

nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg einbezogen sind, 

beträgt die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließ-

lich der Pausen 38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäftigten (einschließlich der 

Ärzte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfallende Volumen der Differenz 

zu der Arbeitszeit nach Buchstabe b wird auf die Beschäftigten in den anderen 

Beschäftigungsbereichen übertragen und erhöht beziehungsweise verringert 

für diese das Ergebnis der nach Buchstabe b errechneten regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit. 3Unter Berücksichtigung der Ergebnisse nach Satz 1 

und 2 wird die Gesamtdifferenz mit einem ermittelten Faktor multipliziert. 

 

(2) Feststellungen und Berechnungen 

 
1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar 

2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, beträgt nach den Feststel-

lungen der Tarifvertragsparteien in 
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Baden-Württemberg 38,95 Stunden 

Bayern 39,33 Stunden 

Bremen 38,795 Stunden 

Hamburg 38,73 Stunden 

Niedersachsen 38,92 Stunden 

Nordrhein-Westfalen 39,20 Stunden 

Rheinland-Pfalz 38,75 Stunden 

Saarland 38,80 Stunden 

Schleswig-Holstein 38,60 Stunden. 

 
2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b: 

 

 

Land 

 

§ 6 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe 

a  

 

 

Bisherige  

tarifliche Arbeits-

zeit § 15 Absatz 1 

BAT 

 

Diffe- 

renz 

 

Gesamtdifferenz  

nach Absatz 1 Buch-

stabe b  

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85 

Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23 

Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59 

Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46 

Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82 

Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10 

Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50 

Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60 

Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20 

 
3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach Ab-

satz 1 Buchstabe b und Buchstabe c die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für 

die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung über die 

Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu erzielen, 

werden die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene in einer gemeinsamen Kommis-

sion eine abschließende Festlegung vornehmen. 
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5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene 

entsprechend dem festgestellten Ergebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1 

Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 Buchstabe b 

multipliziert wird.  

 
6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

in den einzelnen Bundesländern jeweils folgender Faktor: 

 

Land Faktor 

Baden-Württemberg 46,47 

Bayern 32,60 

Bremen 66,44 

Hamburg 84,78 

Niedersachsen 48,54 

Nordrhein-Westfalen 36,21 

Rheinland-Pfalz 78,00 

Saarland 65,83 

Schleswig-Holstein 193,50 

 
7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet. 
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ANLAGEN 

 

Anlage A zum TV-L 

(Entgeltordnung zum TV-L) 

 

<gesondert abgedruckt> 

 

Anlage B zum TV-L 

(Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15, TV-L Länderbereich) 

 

<hier nicht abgedruckt> 

 

Anlage C zum TV-L 

(Entgelttabelle für Pflegekräfte) 

 

<hier nicht abgedruckt> 

 

Anlage D zum TV-L 

(Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des § 41 TV-L) 

 

<hier nicht abgedruckt> 

 

Anlage E zum TV-L 

(Bereitschaftsdienstentgelte) 
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<hier nicht abgedruckt> 

 

Anlage F zum TV-L 

(Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen) 

<hier nicht abgedruckt> 
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ANLAGE B ZUM TV-L3 

 

 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 

 

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 - 

 

 

Entgelt-

gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.596,69 5.023,85 5.209,41 5.868,47 6.367,55 6.558,57 

14 4.161,82 4.550,35 4.812,70 5.209,41 5.817,26 5.991,78 

13 3.837,26 4.198,44 4.422,39 4.857,49 5.458,94 5.622,71 

12  3.458,40 3.763,34 4.288,02 4.748,72 5.343,77 5.504,08 

11  3.346,42 3.628,98 3.891,31 4.288,02 4.863,90 5.009,81 

10  3.228,23 3.502,94 3.763,34 4.025,67 4.524,79 4.660,53 

9b 2.873,64 3.129,67 3.272,55 3.667,36 4.000,09 4.120,10 

9a 2.873,64 3.129,67 3.177,31 3.272,55 3.667,36 3.777,39 

8 2.699,45 2.945,15 3.064,19 3.177,31 3.302,32 3.379,70 

7 2.537,72 2.772,50 2.933,23 3.052,29 3.147,55 3.230,87 

 

3 Die Tabellenentgelte der Anlage B nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen nach 

Maßgabe des § 15 Abs. 2 teil. 
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6 2.494,17 2.724,88 2.843,94 2.963,01 3.040,38 3.123,72 

5 2.394,63 2.617,73 2.736,79 2.849,89 2.939,19 2.998,72 

4 2.284,36 2.504,64 2.653,45 2.736,79 2.820,14 2.873,70 

3 2.254,60 2.468,91 2.528,44 2.623,68 2.701,07 2.766,55 

2 2.099,83 2.296,27 2.355,81 2.415,33 2.552,24 2.695,13 

1 Je 4 Jahre 1.897,44 1.927,18 1.962,90 1.998,63 2.087,92 
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ANLAGE B ZUM TV-L4 

 

 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 

 

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 - 

 

 

Entgelt-

gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.794,35 5.180,59 5.371,94 6.051,57 6.566,22 6.763,20 

14 4.340,78 4.692,32 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72 

13 4.002,26 4.329,43 4.560,37 5.009,04 5.629,26 5.798,14 

12  3.607,11 3.880,76 4.421,81 4.896,88 5.510,50 5.675,81 

11  3.490,32 3.742,20 4.012,72 4.421,81 5.015,65 5.166,12 

10  3.367,04 3.612,23 3.880,76 4.151,27 4.665,96 4.805,94 

9b 2.997,21 3.227,32 3.374,65 3.781,78 4.124,89 4.248,65 

9a 2.997,21 3.227,32 3.276,44 3.374,65 3.781,78 3.895,24 

8 2.815,53 3.037,04 3.159,79 3.276,44 3.405,35 3.485,15 

7 2.646,84 2.862,50 3.024,75 3.147,52 3.245,75 3.331,67 

 

4 Die Tabellenentgelte der Anlage B nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen nach 

Maßgabe des § 15 Abs. 2 teil. 
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6 2.601,42 2.814,88 2.933,94 3.055,46 3.135,24 3.221,18 

5 2.497,60 2.707,73 2.826,79 2.939,89 3.030,89 3.092,28 

4 2.382,59 2.594,64 2.743,45 2.826,79 2.910,14 2.963,70 

3 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55 

2 2.190,12 2.386,27 2.445,81 2.505,33 2.642,24 2.785,13 

1 Je 4 Jahre 1.987,44 2.017,18 2.052,90 2.088,63 2.177,92 
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ANLAGE B ZUM TV-L5 

 

 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 

 

- gültig ab 1. Januar 2021 - 

 

 

Entgelt-

gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.880,65 5.247,42 5.441,24 6.129,64 6.650,92 6.850,45 

14 4.418,91 4.752,85 5.026,88 5.441,24 6.076,14 6.258,43 

13 4.074,30 4.385,28 4.619,20 5.073,66 5.701,88 5.872,94 

12  3.672,04 3.930,82 4.478,85 4.960,05 5.581,59 5.749,03 

11  3.553,15 3.792,20 4.064,48 4.478,85 5.080,35 5.232,76 

10  3.427,65 3.662,23 3.930,82 4.204,82 4.726,15 4.867,94 

9b 3.051,16 3.277,32 3.424,65 3.831,78 4.178,10 4.303,46 

9a 3.051,16 3.277,32 3.326,44 3.424,65 3.831,78 3.945,49 

8 2.866,21 3.087,04 3.209,79 3.326,44 3.455,35 3.535,15 

7 2.696,84 2.912,50 3.074,75 3.197,52 3.295,75 3.381,67 

 

5 Die Tabellenentgelte der Anlage B nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen nach 

Maßgabe des § 15 Abs. 2 teil. 
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6 2.651,42 2.864,88 2.983,94 3.105,46 3.185,24 3.271,18 

5 2.547,60 2.757,73 2.876,79 2.989,89 3.080,89 3.142,28 

4 2.432,59 2.644,64 2.793,45 2.876,79 2.960,14 3.013,70 

3 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55 

2 2.240,12 2.436,27 2.495,81 2.555,33 2.692,24 2.835,13 

1 Je 4 Jahre 2.037,44 2.067,18 2.102,90 2.138,63 2.227,92 
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AUSZUG ANLAGE F ZUM TV-L (OHNE TEIL IV.) 

 

 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 

geregelten Zulagen 

 

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 - 

 

 

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 

beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

2Sie betragen 

 

Nr. der 

Entgeltgruppenzulage 

Euro/Monat 

1 159,14 

2 150,11 

3 139,23 

4 131,33 

5 127,32 
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6 124,16 

7 112,57 

8 111,75 

9 98,50 

10 85,13 

11 58,78 

12 105,43 

13 84,34 

14 52,72 

15 87,56 

 

  



 

84 

 

 

II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Funktionszulagen  

 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärungen 

zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie  

 

-  für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vorbe-

merkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragspar-

teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Min-

destbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie 

betragen 

 

Nr. der 

Funktionszulage 

Euro/Monat 

1 112,22 

2 97,30 

3 153,02 

4 135,30 

5 127,90 

6 121,10 
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III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 

 der Entgeltordnung 

 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-  

ordnung betragen 

 

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

1 164,36 

2 281,35 
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AUSZUG ANLAGE F ZUM TV-L (OHNE TEIL IV.) 

 

 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 

geregelten Zulagen 

 

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 - 

 

 

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 

beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

2Sie betragen 

 

Nr. der 

Entgeltgruppenzulage 

Euro/Monat 

1 164,11 

2 154,79 

3 143,57 

4 135,43 

5 131,29 
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6 128,03 

7 (unbesetzt) 

8 115,24 

9 101,57 

10 (unbesetzt) 

11 60,61 

12 (unbesetzt) 

13 (unbesetzt) 

14 (unbesetzt) 

15 90,29 
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II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Funktionszulagen  

 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärungen 

zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie  

 

-  für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vorbe-

merkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragspar-

teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Min-

destbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie 

betragen 

 

Nr. der 

Funktionszulage 

Euro/Monat 

1 115,72 

2 100,34 

3 157,79 

4 139,52 

5 131,89 

6 124,88 

 

 

 



 

89 

 

 

 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 

 der Entgeltordnung 

 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-  

ordnung betragen 

 

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

1 169,49 

2 290,13 
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AUSZUG ANLAGE F ZUM TV-L (OHNE TEIL IV.) 

 

 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 

geregelten Zulagen 

 

- gültig ab 1. Januar 2021 - 

 

 

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 

beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

2Sie betragen 

 

Nr. der 

Entgeltgruppenzulage 

Euro/Monat 

1 166,23 

2 156,79 

3 145,42 

4 137,18 

5 132,98 
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6 129,68 

7 (unbesetzt) 

8 116,73 

9 102,88 

10 (unbesetzt) 

11 61,39 

12 (unbesetzt) 

13 (unbesetzt) 

14 (unbesetzt) 

15 91,45 
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II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 

 der Entgeltordnung 

 

1Die Funktionszulagen  

 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärungen 

zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie  

 

-  für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vorbe-

merkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragspar-

teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Min-

destbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie 

betragen 

 

Nr. der 

Funktionszulage 

Euro/Monat 

1 117,21 

2 101,63 

3 159,83 

4 141,32 

5 133,59 

6 126,49 
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III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 

 der Entgeltordnung 

 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-  

ordnung betragen 

 

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

1 171,68 

2 293,87 
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ANLAGEN ZU DIESER ARBEITSFASSUNG 

 

ANLAGE G ZUM TV-L 

 

 

 

Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 - 

 

 

 

Entgelt-

gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 3.966,13 4.086,71 4.614,06 5.009,53 5.602,77 5.965,29 

S 17 3.602,62 3.921,93 4.350,36 4.614,06 5.141,35 5.451,16 

S 16 3.517,35 3.836,26 4.126,26 4.482,20 4.877,70 5.114,99 

S 15  3.386,17 3.691,21 3.954,91 4.258,11 4.745,87 4.956,78 

S 14 3.368,38 3.653,36 3.946,38 4.244,45 4.574,04 4.804,73 

S 13  3.311,32 3.561,52 3.888,97 4.152,61 4.482,20 4.646,98 

S 12 3.265,85 3.551,43 3.865,40 4.142,24 4.485,01 4.630,03 

S 11b 3.181,18 3.500,92 3.668,37 4.090,22 4.419,81 4.617,55 
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S 11a 3.115,82 3.433,54 3.599,91 4.020,81 4.350,36 4.548,12 

S 9 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57 

S 8b 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57 

S 8a 2.852,26 3.099,41 3.317,51 3.524,15 3.725,02 3.934,52 

S 7 2.783,77 3.017,57 3.222,37 3.427,12 3.580,73 3.809,88 

S 4 2.635,59 2.883,17 3.062,38 3.183,96 3.299,16 3.478,61 

S 3 2.465,51 2.712,95 2.885,09 3.043,16 3.115,48 3.201,88 

S 2 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55 
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ANLAGE G ZUM TV-L 

 

 

 

Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

- gültig ab 1. Januar 2021 - 

 

 

 

Entgelt-

gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.017,29 4.139,43 4.673,58 5.074,15 5.675,05 6.042,24 

S 17 3.649,09 3.972,52 4.406,48 4.673,58 5.207,67 5.521,48 

S 16 3.562,72 3.885,75 4.179,49 4.540,02 4.940,62 5.180,97 

S 15  3.429,85 3.738,83 4.005,93 4.313,04 4.807,09 5.020,72 

S 14 3.411,83 3.700,49 3.997,29 4.299,20 4.633,05 4.866,71 

S 13  3.354,04 3.607,46 3.939,14 4.206,18 4.540,02 4.706,93 

S 12 3.307,98 3.597,24 3.915,26 4.195,67 4.542,87 4.689,76 

S 11b 3.222,22 3.546,08 3.715,69 4.142,98 4.476,83 4.677,12 

S 11a 3.156,01 3.477,83 3.646,35 4.072,68 4.406,48 4.606,79 

S 9 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29 
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S 8b 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29 

S 8a 2.889,05 3.139,39 3.360,31 3.569,61 3.773,07 3.985,28 

S 7 2.819,68 3.056,50 3.263,94 3.471,33 3.626,92 3.859,03 

S 4 2.669,59 2.920,36 3.101,88 3.225,03 3.341,72 3.523,48 

S 3 2.497,32 2.747,95 2.922,31 3.082,42 3.155,67 3.243,18 

S 2 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55 
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ANLAGE 1 

 

Maßgaben zu anderen Tarifverträgen, Auslandsentsendung, Übernahme der 

Tarifabschlüsse im Land Berlin und In-Kraft-Treten, Laufzeit (§§ 5 bis 8 TV-L 

Berliner Hochschulen vom 22. November 2010): 

§ 5 

MAßGABEN ZU ANDEREN TARIFVERTRÄGEN 

 

1. 1Auf die in der Berufsausbildung stehenden Personen (Auszubildende sowie Prakti-

kantinnen und Praktikanten) der in § 1 genannten Hochschulen finden ab dem 1. 

Januar 2011 die zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand, jeweils gegebe-

nenfalls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien vereinbarten Tarifverträge in 

der jeweils geltenden Fassung mit den Maßgaben dieses Tarifvertrages Anwendung, 

sofern diese Personen von ihrem Geltungsbereich erfasst werden. 2Für die Auszu-

bildenden gelten - mit Ausnahme des Tarifvertrages über die betriebliche Altersver-

sorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversor-

gung - ATV) vom 1. März 2002 in der jeweils gültigen Fassung - jeweils die Rege-

lungen für das Tarifgebiet West. 3Für die Praktikantinnen und Praktikanten gelten 

jeweils die Regelungen für das Tarifgebiet West. 

 

Protokollerklärung zu § 5 Ziffer 1: 

1Die in diesem Tarifvertrag vereinbarten Maßgaben und Regelungen haben Vorrang 

vor den Regelungen des TVA-L BBiG. 2Das gilt auch, sofern in diesem Tarifvertrag 

auf Regelungen des TVA-L BBiG verwiesen wird. ³Insofern gelten die Regelungen 

des TVA-L BBiG in der Fassung dieses Tarifvertrages. 

 

A. § 8 Absatz 1 TVA-L BBiG gilt in folgender Fassung: 

 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 

 

a) vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011 
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im ersten Ausbildungsjahr 652,34 €, 

im zweiten Ausbildungsjahr 701,15 €, 

im dritten Ausbildungsjahr 745,93 €, 

im vierten Ausbildungsjahr 808,06 €, 

 

b) vom 1. August 2011 an 

 

im ersten Ausbildungsjahr 682,47 €, 

im zweiten Ausbildungsjahr 731,79 €, 

im dritten Ausbildungsjahr 777,02 €, 

im vierten Ausbildungsjahr 839,78 €.“ 

 

B. § 8 Absatz 1 TVA-L BBiG wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 

1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Ausbildungsentgelte auf 97 v. H. 

(Bemessungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Ausbildungsentgelte. 2Erhöhen 

sich die Ausbildungsentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 

31. Dezember 2011, werden die erhöhten Ausbildungsentgelte zeitgleich zu 

97 v. H. übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte im 

Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitli-

chen Verzögerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich 

im Jahr 2013 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 

drei Monaten in der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemes-

sungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Ausbildungsentgelte be-

zogen wird. 4Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der Aus-

bildungsentgelte zeitgleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeitpunkt 

geltenden Bemessungssatz übernommen. 
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5Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Erhö-

hung der Ausbildungsentgelte in den von diesem Tarifvertrag erfassten Hoch-

schulen später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 im Länderbereich 

vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu demselben Zeitpunkt wirksam, der 

für die Übernahme der Erhöhung aus dem Jahr 2013 bei den betreffenden 

Hochschulen gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen der Ausbildungs-

entgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die in den von diesem Tarifvertrag 

erfassten Hochschulen später wirksam würden als für das Jahr 2014 verein-

barte.  

 

7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben 

Umfang wie für die von § 1 Absatz 1 TV-L Berliner Hochschulen erfassten Be-

schäftigten.“* 

 

C. In § 15 Absatz 1 TVA-L BBiG wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 

„Protokollerklärung zu Absatz 1: 

Bis zum 31. Juli 2011 finden im Tarifgebiet Ost die Regelungen für dieses Ta-

rifgebiet Anwendung.“ 

 

D. In § 16 Absatz 1 TVA-L BBiG wird folgende Protokollerklärung angefügt:  

 

„Protokollerklärung zu § 16 Absatz 1: 

Es gilt ausschließlich der Bemessungssatz für das Tarifgebiet West.“ 

 

E. Folgende Protokollerklärungen werden zu § 16 TVA-L BBiG angefügt: 

 

„Protokollerklärungen zu § 16: 

1. Bis zum 31. Dezember 2010 wird anstelle der Jahressonderzahlung die Zu-

wendung nach den Tarifverträgen über eine Zuwendung für Auszubildende 

vom 12. Dezember 1973 bzw. vom 5. März 1991 (TV Zuwendung Azubi-O) 
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und das Urlaubsgeld nach den Tarifverträgen über ein Urlaubsgeld für Aus-

zubildende vom 16. März 1977 bzw. vom 5. März 1991 (TV Urlaubsgeld 

Azubi-O) gezahlt. 

2. Das Urlaubsgeld und die Zuwendung für das Jahr 2010 stehen denjenigen 

Auszubildenden, die für dieses Jahr noch kein Urlaubsgeld und noch keine 

Zuwendung erhalten haben, in Anwendung der in der Protokollerklärung 

Nr. 1 zu § 16 genannten Tarifverträge trotz des Inkrafttretens des TV-L 

Berliner Hochschulen nach dem Fälligkeitszeitpunkt für das Urlaubsgeld 

und die Zuwendung nach diesen Tarifverträgen noch zu.“ 

 

F. In § 20 Absatz 3 TVA-L BBiG werden die Worte „im Jahr 2007“ durch die Worte 

„nach dem 31. Juli 2010“ ersetzt. 

 

G. In § 23 Absatz 5 TVA-L BBiG wird das Datum „1. November 2006“ durch das 

Datum „1. Januar 2011“ ersetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Damit gelten für die Auszubildenden an den Berliner Hochschulen folgende  

Ausbildungsentgelte: 

 

Gültig ab erstes Ausbil-

dungsjahr 

zweites 

Ausbildungsjahr 

drittes  

Ausbildungsjahr 

viertes  

Ausbildungsjahr 

1. Januar 2019 986,82 € 1.040,96 €  1.090,61 € 1.159,51 € 
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1. Januar 2020 1.036,82 € 1.090,96 €  1.140,61 € 1.209,51 € 

 



 

103 

 

 

2. Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommunalen 

öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 findet über den 31. De-

zember 2010 hinaus Anwendung. Der TV-EntgeltU-L vom 12. Oktober 2006 findet 

keine Anwendung. 

 

Niederschriftserklärung zu § 5 Ziffer 2: 

Werden im europäischen Hochschulraum Regelungen zur Entgeltumwandlung und 

der Portabilität der erworbenen Ansprüche getroffen, werden die Tarifparteien Ver-

handlungen über deren Übernahme aufnehmen.  

 

3. 1Die nachstehend genannten Tarifverträge gelten für die unter ihren Geltungsbe-

reich fallenden Beschäftigten in der am 8. Januar 2003 geltenden Fassung unter 

Berücksichtigung ihrer jeweiligen Maßgaben fort. 2Dabei haben nach diesem Tarif-

vertrag und dem Tarifvertrag zur Übernahme des TVÜ-Länder für die Berliner Hoch-

schulen (TVÜ-Länder Berliner Hochschulen) anwendbare abweichende tarifvertrag-

liche Regelungen Vorrang vor den Regelungen der nachstehenden Tarifverträge.  

 

- Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 1 zum BMT-G vom 31. Mai 1979 mit der Maß-

gabe, dass § 3 Absatz 1 Buchstabe b keine Anwendung findet. 

- Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 2 zum BMT-G vom 7. Juni 1991 mit der Maß-

gabe, dass dieser Tarifvertrag längstens bis zum In-Kraft-Treten einer neuen 

Entgeltordnung im Bereich des TV-L Anwendung findet. 

- Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 3 zum BMT-G vom 16. August 2000, mit der 

Maßgabe, dass dieser nur für Beschäftigte gilt, deren Arbeitsverhältnis über 

den 31. Dezember 2010 hinaus fortbesteht und auf deren Tätigkeit zu diesem 

Zeitpunkt der BMT-G/BMTG-O Anwendung fand. 

- Tarifvertrag zur Ergänzung des BMT-G-O vom 11. Juli 1991. 

- Tarifvertrag über die Arbeitszeit und über die Pauschallöhne von Kraftfahrern 

vom 26. Februar 1979 mit der Maßgabe, dass dieser nur für Beschäftigte gilt, 

deren Arbeitsverhältnis über den 31. Dezember 2010 hinaus fortbesteht und 

auf deren Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt dieser Tarifvertrag bereits Anwendung 

fand. 

- Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplät-

zen mit Geräten der Informationstechnik (TV Infotechnik) vom 23. März 1989. 

- Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte II (TV Stud II) vom 24. Februar 1986, 

mit der Maßgabe, dass § 11 TV Stud II keine Anwendung findet und § 7 TV-L 

Berliner Hochschulen auf den TV Stud II keine Anwendung findet.6 

 

6 Anmerkung: Zum 1. Juli 2018 durch TV Stud III ersetzt. 
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3Soweit in diesen Tarifverträgen auf einen Anteil eines Monatsgrund- oder Mo-

natstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an die Stelle des Monatsgrund- oder des 

Monatstabellenlohnes das jeweilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L oder 

das monatliche Entgelt einer individuellen Zwischen- oder Endstufe gem. § 7 TVÜ-

Länder. 4An die Stelle der Stufe 1 des Monatsgrund- oder Monatstabellenlohnes tritt 

die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 

 

§ 2 Absatz 6 TVÜ-Länder gilt nicht. 

 

Protokollerklärung zu § 5 Ziffer 3: 

1Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, nach Abschluss dieses Tarifvertrages 

unverzüglich Verhandlungen zum Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte (TV Stud 

II) vom 24. Februar 1986 aufzunehmen mit dem Ziel, einheitliche tarifvertragliche 

Regelungen auf Grundlage des TV-L für diese Beschäftigtengruppe in den Berliner 

Hochschulen sicherzustellen. ²Die Verhandlungen umfassen auch die Frage der Jah-

ressonderzahlung. 

 

4. Folgende Tarifverträge finden ab 1. Januar 2011 keine Anwendung mehr: 

 

- Tarifvertrag zur Übernahme von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes vom 

21. November 1994, 

- Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 

des Landes Berlin, 

- Tarifvertrag über die Gewährung von Beihilfen für Arbeiter vom 20. August 

1964, 

- Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (An-

wendungs-TV Land Berlin) vom 31. Juli 2003, 

- Lohn- und Vergütungstarifvertrag Nr. 1 zum Anwendungs-TV Land Berlin vom 

12. November 2008. 

 

§ 6 

AUSLANDSENTSENDUNG 
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Für Beschäftigte der in § 1 genannten Hochschulen, die zu Auslandsdienststellen der 

Hochschulen entsandt sind, kommen die Bestimmungen des § 45 TVöD-BT-V in der für 

den Bund jeweils geltenden Fassung bis zum Inkrafttreten entsprechender Bestimmun-

gen im TV-L sinngemäß zur Anwendung. 

§ 7 

ÜBERNAHME DER TARIFABSCHLÜSSE IM LAND BERLIN 

 

(1) 1Werden für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die unter die jeweils geltenden 

Tarifverträge mit dem Land Berlin und den Gewerkschaften ver.di und GEW fallen, 

tarifvertragliche Vereinbarungen getroffen, die Bezügeveränderungen (insbeson-

dere Tabellenentgelt, Sockelbeträge, Einmalzahlung und Garantiebeträge) vorse-

hen, gelten diese Vereinbarungen für die unter diesen Tarifvertrag fallenden Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerinnen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3. 

 

²Wenn mit dem Land Berlin und den Gewerkschaften ver.di und GEW zu den §§ 6, 

20, 30 und 34 Absatz 2 TV-L abweichende tarifvertragliche Regelungen vereinbart 

werden, gelten diese für die unter diesen Tarifvertrag fallenden Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3. 

 

(2) 1Die vertragsschließenden Gewerkschaften verpflichten sich, den Arbeitgebern zu-

künftig abgeschlossene Tarifverträge mit dem Land Berlin, soweit diese im Absatz 

1 in Bezug genommene Regelungen zum Inhalt haben, unverzüglich vorzulegen. 

²Wenn nicht eine der Tarifvertragsparteien innerhalb einer Frist von sechs Wochen 

ab Abschluss des jeweiligen Tarifvertrages schriftlich widerspricht, gilt die Über-

nahme der in Absatz 1 in Bezug genommenen Regelungen des Tarifvertrages als 

vereinbart und sie treten zum im Tarifvertrag genannten Zeitpunkt auch bei den 

Arbeitgebern in Kraft.  

 

³Im Falle eines Widerspruchs verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zur Auf-

nahme von Tarifverhandlungen mit dem Ziel, das effektive Ergebnis des Tarifab-

schlusses mit dem Land Berlin für die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der hier 

geltenden besonderen tariflichen Regelungen zu übernehmen.  

 

4Bei der Bewertung dieses effektiven Ergebnisses sind tabellenwirksame Entgelter-

höhungen sowie sämtliche Regelungen des Tarifabschlusses zu berücksichtigen, ins-

besondere zur Arbeitszeit, Einmalzahlungen, Sonderzuwendungen und zu sonstigen 

Rahmenbedingungen. 
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(3) 1Wird in Tarifverhandlungen nach Absatz 2 eine Einigung nicht innerhalb von zwei 

Monaten nach Eingang des Widerspruchs erzielt, gilt die Übernahme der in Absatz 

1 in Bezug genommenen Regelungen des Tarifvertrages als vereinbart und sie tre-

ten zum im Tarifvertrag genannten Zeitpunkt auch bei den Arbeitgebern in Kraft. 

²In diesem Fall sind Absatz 1 sowie die dort in Bezug genommenen Regelungen des 

Tarifvertrages mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendervierteljahres, 

das auf das Ende des Verhandlungszeitraumes nach Satz 1 folgt, kündbar.  
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§ 8 

IN-KRAFT-TRETEN, LAUFZEIT 

 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft. 

 

(2) 1Soweit ein nach § 2 oder § 5 anzuwendender Tarifvertrag gekündigt wird, lassen 

die diesen Tarifvertrag schließenden Tarifvertragsparteien die Kündigung zum glei-

chen Zeitpunkt gegen sich gelten. ²Satz 1 gilt entsprechend, wenn Teile von davon 

erfassten Tarifverträgen gekündigt werden. ³Dies hat zur Folge, dass die gekündig-

ten Tarifverträge oder Teile davon auch in den vom Geltungsbereich dieses Tarif-

vertrages erfassten Hochschulen nur noch im Wege der Nachwirkung gelten, bis 

nach § 2 oder § 5 anzuwendende Tarifverträge abgeschlossen sind, mit denen die 

gekündigten Tarifverträge oder Teile davon abgelöst werden. 4Ferner endet mit Ab-

lauf der Kündigungsfrist auch zwischen den Parteien dieses Tarifvertrages für die 

Dauer der Nachwirkung die Friedenspflicht. 

 

(3) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

dervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2017, gekündigt werden.  

 

(4) Sollten einzelne Regelungen dieses Tarifvertrages, gleich aus welchem Grund, un-

wirksam sein oder werden, berührt dies die übrigen Regelungen nicht; für diesen 

Fall verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zu entsprechenden Verhandlungen 

mit dem Ziel, die bisherigen unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, 

die dem beabsichtigten Sinn und Zweck so nahe wie möglich kommen. 
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ANLAGE 2 

Niederschriftserklärungen zum TV-L Berliner Hochschulen vom 22. November 

2010: 

 

1. 1Eine Redaktionskommission der Tarifvertragsparteien kann ohne Tarifverhand-

lungen offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten im Tarifvertragstext berichti-

gen und Umstellungen des Tarifvertragstextes vornehmen. ²Entsprechendes gilt, 

wenn ein nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrags anzuwendender Tarifver-

trag geändert, ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen wurde und deshalb re-

daktionelle Anpassungen in diesem Tarifvertrag – insbesondere wegen offensicht-

lich unrichtiger oder unvollständiger Bezugnahmen – erforderlich sind. 

 

2. Wenn ein nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrags anzuwendender Tarifver-

trag geändert, ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen wurde und deshalb we-

sentliche Tariflücken oder Widersprüche bei der Anwendung dieses Tarifvertrages 

entstehen, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zur unverzüglichen Auf-

nahme von Tarifverhandlungen. 

 

3. Ziff. 1 und 2 gelten entsprechend bei Änderungen der tarifvertraglichen Regelun-

gen zur Anwendung des Tarifrechts der Länder (TdL) im Land Berlin. 
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Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 

Länder in den TV-L und zur Regelung des Über-

gangsrechts (TVÜ-Länder) 

1. ABSCHNITT ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 § 1 Geltungsbereich 

 § 2 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L 

2. ABSCHNITT ÜBERLEITUNGSREGELN 

 § 3 Überleitung in den TV-L 

 § 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

 § 5 Vergleichsentgelt 

 § 6 Stufenzuordnung der Angestellten 

 § 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

3. ABSCHNITT BESITZSTANDSREGELUNGEN 

 § 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 § 9 Vergütungsgruppenzulagen 

 § 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger 

Tätigkeit 

 § 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 § 12 Strukturausgleich 

 § 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 § 14 Beschäftigungszeit 

 § 15 Urlaub 

 § 16 Abgeltung 
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4. ABSCHNITT SONSTIGE VOM TV-L ABWEICHENDE ODER IHN 

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN 

 § 17  Eingruppierung 

 § 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

nach dem 31. Dezember 2010 

 § 19 Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 

 § 20 Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

 § 21 Jahressonderzahlung im Jahr 2010 

 § 22 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 § 23 Bereitschaftszeiten 

 § 24 Nebentätigkeiten 

 § 25 Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen 

Geltungsbereich der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / 

BAT-O und der SR 2a,  SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 

Abschnitt B MTArb / MTArb-O 

 § 26 Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 

 § 27 Übergangsregelungen für bestehende 

Dienstwohnungsverhältnisse 

 § 28 Änderung des Beschäftigungsumfangs  im Zuge der 

Arbeitszeitverlängerung 

 § 29 Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt 

Hamburg 

 § 29a Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L am 1. Januar 

2012 

 § 29b Überleitung aus der bisherigen Entgeltgruppe 9 in die 

Entgeltgruppen 9a und 9b am 1. Januar 2019 

 § 29c Überleitung der Pflegekräfte am 1. Januar 2019 

 § 29d Überleitung der Beschäftigten, für die sich ab 1. Januar 

2020 Verbesserungen in der Eingruppierung ergeben 

 § 29e Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst am 1. Januar 2020 

 § 29f Überleitung der Beschäftigten in der Informationstechnik 

am 1. Januar 2021 
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5. ABSCHNITT ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFT 

 § 30 In-Kraft-Treten, Laufzeit 

ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL A 

 - Ersetzte Tarifverträge - 

ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL B 

 - Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 

ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL C 

 - Fortgeltende Tarifverträge - 

ANLAGE 2 TVÜ-LÄNDER 

 Teil A Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des 

Teils B und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C 

TEIL B 

 Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 

Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

TEIL C 

 Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 

ANLAGE 3 TVÜ-LÄNDER 

 Strukturausgleiche für Angestellte 

 Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des 

Pflegepersonals im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

 B. Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

ANLAGE 4 TVÜ-LÄNDER 

 Teil A Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des 

Teils B 

 Teil B Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 

Vergütungsgruppen  die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 
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ANLAGEN ZU DIESER ARBEITSFASSUNG 

 Anlage A: Anlage 1 zum TVÜ-VKA 

 Anlage B: Anlage 3 zum TVÜ-VKA: Vorläufige Zuordnung der 

Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 

zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der 

neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs- und 

Einreihungsvorgänge (VKA) 

 Anlage C: Übergangsregelungen zum TV Altersteilzeit, zum 

Arbeitszeitguthaben aus dem Anwendungs-TV und für 

Nichtvollbeschäftigte mit Teilzeitarbeit in Form eines Sabbaticals, 

VBL-Ausgleich und In-Kraft-Treten, Laufzeit (§§ 4 bis 8 TVÜ-

Länder Berliner Hochschulen vom 22.11.2010) 

 § 4 Übergangsregelungen zum TV Altersteilzeit 

 § 5 VBL-Ausgleich 

 § 6 Übergangsregelungen zum Arbeitszeitguthaben aus dem 

Anwendungs-TV 

 § 7  Übergangsregelungen für Nichtvollbeschäftigte mit 

Teilzeitarbeit in Form eines Sabbaticals 

 § 8 Inkrafttreten, Laufzeit 

 Anlage D: Niederschriftserklärungen zum TVÜ-Länder Berliner 

Hochschulen vom 22. November 2010 
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1. ABSCHNITT ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

§ 1 

GELTUNGSBEREICH 

 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte),  

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemein-

schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über 

den 31. Dezember 2010 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. Januar 2011 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 

2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten 

der Entgeltgruppe 15 Ü. 

 

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 

1. 1Unterbrechungen von bis zu drei Monaten sind unschädlich. ²Wechseln überge-

leitete Beschäftigte von der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität 

zu Berlin oder einer der in § 1 TVÜ-Länder Berliner Hochschulen genannten 

Hochschulen zu einer anderen vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages er-

fassten Hochschule unter Beachtung der unschädlichen Unterbrechungsfrist, 

gelten sie auch bei Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages weiter als übergelei-

tete Beschäftigte. ³Die Regelungen dieses Tarifvertrages finden auf diese Be-

schäftigten Anwendung. 

2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich be-

grenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis stan-

den oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 19 

Absatz 1, § 29a auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. De-

zember 2010 beziehungsweise 1. Januar 2011 nicht bestanden hat. 2Für die 

Überleitung, insbesondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden die 

Regelungen für Beschäftigte, die im Dezember 2010 beurlaubt waren, sinnge-

mäß Anwendung. 3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der Sai-

sonbeschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser Ta-

rifvertrag gilt uneingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis 

am 31. Dezember 2010 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnis-

ses. 5Bestand mit den Saisonbeschäftigten am 31. Dezember 2010 beziehungs-

weise 1. Januar 2011 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten 
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Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen un-

ter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

 

3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Dezember 2010 oder 

1. Januar 2011 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung dieses Tarifvertrages 

unschädlich. 

 

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Tarif-

vertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im 

Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. Dezember 2010 beginnt und die unter den Gel-

tungsbereich des TV-L fallen. 

(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 31. De-

zember 2010 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BMT-G/ BMT-G-O fallen, 

finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer 

ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung. 

 

(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 

Regelungen trifft. 

 

 

§ 2 

ERSETZUNG BISHERIGER TARIFVERTRÄGE DURCH DEN TV-L 

 

(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil B 

aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifver-

tragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 

1. Januar 2011, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 

 

Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 

1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge beziehungs-

weise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 

hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, die am 

1. Januar 2011 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvor-

schriften in der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten be-

ziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich die 

Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Arbei-

ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 
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2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der TdL 

abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Rege-

lungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 

(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 

durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 

zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung der in 

Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 

 

Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 

Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit 

diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart 

sind. 

 

(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifver-

trages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 

 

(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Januar 

2011 ersetzt, die  

 

- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses Tarif-

vertrages stehen, 

- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 

durch den TV-L beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 

worden ist, oder 

- zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleis-

tungen führen würden. 

 

(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-

regelungen gelten fort, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch Be-

schäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 

 

Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 

Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbe-

reich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 
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(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vorschrif-

ten verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren Stelle 

bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L beziehungsweise 

dieses Tarifvertrages entsprechend. 
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2. ABSCHNITT ÜBERLEITUNGSREGELN 

§ 3 

ÜBERLEITUNG IN DEN TV-L 

 

Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Januar 2011 nach den fol-

genden Regelungen in den TV-L übergeleitet. 

 

Protokollerklärung zu § 3: 

1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O erfolgt ent-

sprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe unabhängig von 

der Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungsregelungen regeln nicht 

die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 31. Dezember 2010. 

 

3Durch Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung entsprechend der nach dem 

BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 4Der 

Schutz dieses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstufen basie-

renden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der Überleitungsregelungen an das nach 

Maßgabe von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. 5Die Tarifvertragsparteien sind 

sich – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das laufende Revisionsverfahren vor dem 

BAG – 6 AZR 148/09 – darüber einig, kollektiv eine verbindliche Regelung für das Über-

leitungs- und Übergangsrecht getroffen zu haben. 

 

 

§ 4 

ZUORDNUNG DER VERGÜTUNGS- UND LOHNGRUPPEN 

 

(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise Lohn-

gruppe (§ 22 BAT / BAT-O beziehungsweise entsprechende Regelungen für Arbeite-

rinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vorschriften für 

bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und B beziehungs-

weise den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für Ärz-

tinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in ärztlichen Servicebereichen, 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik überwiegend Aufgaben 

in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgeltordnung gemäß Anlage 2 
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TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sonstige Ärztinnen und Ärzte, soweit 

für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung vereinbart ist. 

 

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1.1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Tarif-

vertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Beschäf-

tigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwendungstabelle gemäß 

Anlage 5 A und Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 

Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellen-

wert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro, § 9 Absatz 4 Satz 2 gilt entspre-

chend; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das Vergleichsentgelt höher als das 

Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöhten Tabellenwert ab dem 1. Januar 

2013. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass diese Anwendungstabelle 

- insbesondere die Bezeichnung der Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die 

Verhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung darstellt. 4Die Regelungen des 

TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend. 

 

2.Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben und 

deren Ämter in den Landesbesoldungsgesetzen der neuen Bundesländer bezie-

hungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den Richtlinien des Freistaates Sach-

sen zur Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen aus-

gebracht wurden, sind "Erfüller" im Sinne der Überleitung der Lehrkräfte. 

 

3.Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum Bei-

spiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene. 

 

4.Für die Überleitung der Arbeiterinnen und Arbeiter gilt anstelle der Anlage 2 die 

Anlage 1 des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen 

Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 

13. September 2005. 

 

(2) Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Vo-

raussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder 

Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären 

sie bereits im Dezember 2010 höhergruppiert beziehungsweise höher eingereiht 

worden.  

 

(3) Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine 

niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert beziehungsweise 

eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie 
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bereits im Dezember 2010 herabgruppiert beziehungsweise niedriger eingereiht 

worden. 

 

 

§ 5 

VERGLEICHSENTGELT 

 

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Beschäf-

tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im Dezem-

ber 2010 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 

 

(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das Ver-

gleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 

1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschnitt B 

Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen 

Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil 

des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 beziehungsweise des Fa-

milienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund von Teilzeitbeschäfti-

gung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der TV-L Berliner Hochschulen oder 

ein dem TV-L Berliner Hochschulen vergleichbarer Tarifvertrag am 1. Januar 2011 

auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil 

des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das 

Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Dezember 2010 tarifvertraglich zustehende 

Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L nicht 

mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 

BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne der Vor-

bemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O wird 

die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte in das 

Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von Satz 5 wird bei Lehrkräften, die 

am 31. Dezember 2010 einen Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt A Nr. 2 der 

Lehrer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Lehrer-Richtlinien-O der TdL haben, 

die Zulage nach § 2 Absatz 2 Buchstabe c des Tarifvertrages über Zulagen an An-

gestellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung 

einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden 

Angestellten haben, diese Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 

 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 

1Vorhandene Beschäftigte erhalten unter den bisherigen Voraussetzungen bis zum 

31. Dezember 2018 ihre Techniker- und Meisterzulagen bzw. bis zum 31. Dezember 

2020 ihre Programmiererzulage als persönliche Besitzstandszulage. 
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(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O wird der Mo-

natstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt ent-

sprechend. 3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 21 Absatz 1 Buchstabe a BMT-

G/BMT-G-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

 

 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 und 3: 

Das Vergleichsentgelt umfasst auch den Sockelbetrag gemäß § 2 des Lohn- und Vergü-

tungstarifvertrages Nr. 1 für die Berliner Hochschulen vom 20. April 2010. 

 

(4) 1Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund-

vergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensal-

ters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des 

Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Dezember 

2010 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 

entsprechend. 

 

(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines ent-

sprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Ar-

beitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 her-

abgesetzt ist, entsprechend. 

 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 

1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Voll-

zeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende 

Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehegattenan-

teil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz) unter-

bleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT / BAT-O. 3Neue 

Ansprüche entstehen hierdurch nicht. 

 

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Dezember 2010 oder für keinen Tag 

dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 

sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A 

Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 BAT / Unterab-

satz 3 BAT-O beziehungsweise der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen 

und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hät-

ten sie am 1. Dezember 2010 die Arbeit wieder aufgenommen. 
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§ 6 

STUFENZUORDNUNG DER ANGESTELLTEN 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der Ärz-

tinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem 

Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppe (§ 

4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird zum 

1. Januar 2008 im Tarifgebiet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro auf-

gerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Tarifgebiet Ost ab 1. Mai 

2008. 4Zum 1. Januar 2013 steigen diese Beschäftigten in die betragsmäßig nächst-

höhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufenaufstieg richtet 

sich nach den Regelungen des TV-L. 6Für die Stufenzuordnung der Lehrkräfte im 

Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 

BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20. 

 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 

1Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird abweichend von Satz 

2 und 3 vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 TV-L erhöht. 2Zur 

Ermittlung der Höhe der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 dieser Protokoller-

klärung zum 1. August 2011 wird das auf dem Rechtsstand vom 31. Dezember 2010 

festgestellte Vergleichsentgelt um 65 Euro vermindert, um die allgemeinen tabel-

lenwirksamen Entgelterhöhungen im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Län-

der (Länderbereich) vom 1. November 2006 bis zum 31. Dezember 2010 angehoben 

und anschließend entsprechend dem jeweils geltenden Bemessungssatz festgesetzt. 
3Nach dem 30. September 2011 wird die individuelle Zwischenstufe zum gleichen 

Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang angehoben wie 

die nächsthöhere reguläre Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe; d. h., dass vom 

1. Oktober 2011 an bei jeder allgemeinen Entgeltanpassung gemäß § 15 Absatz 2 

TV-L das Entgelt aus der individuellen Zwischenstufe auf 100 v. H.  erhöht, um die 

allgemeinen tabellenwirksamen Entgeltanpassungen im Länderbereich angehoben 

und anschließend entsprechend dem jeweils geltenden Bemessungssatz neu festge-

setzt wird. 
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(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 2013 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 

und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 

Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 

Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 

Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; 

der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2In den Fällen 

des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor 

dem 1. Januar 2013 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 

derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung 

im Dezember 2010 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Ab-

satz 1 Satz 4 und 5. 

 

(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 

Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Vergleichs-

entgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem 

Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte am 

Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitge-

ber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. Januar 2011 in 

die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelun-

gen des TV-L. 

 

(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten Ent-

geltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem Ver-

gleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehrkräften 

im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 

BAT / BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20. 
2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäftigte aus einer indi-

viduellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 

mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 4Im 

Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle Endstufe verändert sich um 

denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben Umfang wie die höchste 

Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 

Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 

Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 

Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend von Satz 1 

werden Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2010 eine in der Allgemeinen Vergü-

tungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in 
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Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O ab-

gebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

 

(6) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden derjenigen 

Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelt-

tabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der für sie 

maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei der Überlei-

tung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber. 3Für 

die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der Stufenfindung gilt § 

16 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Vergleichsentgelt höher als 

das nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenentgelt, wird das Vergleichsent-

gelt so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 

1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 

Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B TVÜ-Länder gilt 

für übergeleitete Beschäftigte 

- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI 

- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI 

- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI 

- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI 

mit Ortszuschlag der Stufe 2: 

1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen. 

2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt. 

3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht. 

 

 

§ 7 

STUFENZUORDNUNG DER ARBEITERINNEN UND ARBEITER 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O werden entsprechend 

ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 BMT-G/BMT-G-O - mit Ausnahme der Übergangs-

vorschrift Nr. 3 zu § 6 BMT-G-O - der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgelt-

gruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TV-L bereits 

seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos 

mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 

Regelungen des TV-L. 
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(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 ent-

sprechend. 

 

(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, 

werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 

Zwischenstufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 2Der Auf-

stieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere reguläre 

Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Absatz 

1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der Beschäfti-

gungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 

 

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe 

höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der 

regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe ent-

spricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg 

richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L gilt entspre-

chend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwi-

schenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgelt-

gruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Dezember 2010 erfolgt; der 

weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischen-

stufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.  

 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4: 

Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
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3. ABSCHNITT BESITZSTANDSREGELUNGEN 

§ 8 

BEWÄHRUNGS- UND FALLGRUPPENAUFSTIEGE 

 

(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgelt-

gruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden und 

- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 

für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur 

Hälfte erfüllt haben, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ha-

ben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 

die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-

standen hätten, 

sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in 

die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 er-

folgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der 

Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungs-

gruppe VII BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden sind; sie erfolgt 

in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VIb 

BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT / BAT-O in 

die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den 

Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. Januar 2013, gilt 

- gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 

entsprechend. 

 

(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgelt-

gruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und 

- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 

für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur 

Hälfte erfüllt haben, 

- in der Zeit zwischen dem 1. Februar 2011 und dem 31. Dezember 2012 höher-

gruppiert wären, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ha-

ben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 

die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-

standen hätten, 
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erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wä-

ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwi-

schen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichs-

entgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 
2Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht 

mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indi-

viduellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 5Wenn 

die Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach dem 31. Juli 2011 zu erfolgen hat, 

ist das Vergleichsentgelt in entsprechender Anwendung des § 15 Absatz 2 Satz 5 ff. 

TV-L zu ermitteln. 6Satz 2 und Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 

Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 

(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bezie-

hungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 

die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 28. Februar 2015 wegen 

Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert wor-

den wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder 

Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 erhalten 

Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 28. Februar 

2015 bei Fortgeltung des BAT / BAT-O höhergruppiert worden wären, in ihrer bishe-

rigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- oder Endstufe, 

die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 

ermittelten Höhergruppierungsgewinn nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlauf-

zeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht 

sich in diesen Fällen ihre individuelle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermit-

telten Höhergruppierungsgewinn. 4Im Tarifgebiet Ost sind Anpassungen des Bemes-

sungssatzes bei der Ermittlung des Höhergruppierungsgewinns zu berücksichtigen; 

ab 1. Januar 2010 werden in den Fällen, in denen noch keine Bemessungssatzanhe-

bung stattgefunden hat, die Höhergruppierungsgewinne um den Faktor 1,081081 

erhöht. 5§ 6 Absatz 4 Satz 5 gilt - auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwi-

schenstufe - entsprechend. 

 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich bis zum 31. Dezember 2011 nach der Vergütungsordnung für Angestellte im 

Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, und die zum 1. Januar 2012 in 

den Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet werden, sowie auf übergelei-

tete Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 
2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlagen 5 A und 5 B in die Entgeltgruppen 9a bis 9d 

übergeleiteten Beschäftigten. 

 

(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die bis zum 31. Dezember 2011 gemäß Nr. 5 der Vorbemer-

kungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O und 

ab 1. Januar 2012 gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der 
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Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum TV-L fällt, eine Höhergruppie-

rung nur vom Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und 

ist spätestens am 1. August 2011 die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen 

Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen des Absatzes 1 unter den weiteren dort genann-

ten Voraussetzungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die 

nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten 

durch entsprechende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unbe-

rührt. 3In den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass anstelle der 

Höhergruppierung eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 er-

folgt. 4Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 9 

VERGÜTUNGSGRUPPENZULAGEN 

 

(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 

31. Dezember 2010 nach der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O eine Vergü-

tungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet 

werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzu-

lage. 

 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei Fort-

geltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Dezember 2010 eine Vergütungsgrup-

penzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab 

dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte, 

eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem 

Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese be-

reits am 31. Dezember 2010 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass  

- spätestens am 1. August 2011 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderli-

che Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A 

BAT / BAT-O zur Hälfte erfüllt ist, 

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bis-

herigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und  

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 

ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 

 

(2a)  1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 

die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 28. Februar 2015 wegen 

Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Voraussetzungen 
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der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die Hälfte der 

erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 

 

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 

Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Dezember 2010 im Anschluss an 

einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Fol-

gendes: 

 

a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 

Fallgruppenaufstieg am 31. Dezember 2010 noch nicht erreicht haben, sind zu 

dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä-

ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 

2 bis 4 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppen-

zulage steht nicht zu. 

 

b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 

31. Dezember 2010 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass spätes-

tens am 1. August 2011 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Ver-

gütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 

zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des 

bisherigen Rechts bis zum 28. Februar 2015 erworben worden wäre. 2Im Fall 

des Satzes 1 2. Alternative wird die Besitzstandszulage auf schriftlichen Antrag 

gewährt. 

 

c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenaufstieg 

spätestens am 31. Dezember 2012 erreicht worden, gilt Absatz 2 auf schriftli-

chen Antrag mit der Maßgabe, dass am 1. Januar 2013 die Hälfte der Gesamtzeit 

für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für 

den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein muss und die Vergütungs-

gruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 28. Februar 2015 

erworben worden wäre. 

 

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstaben b und c wird so 

lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt 

wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bis-

herigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltan-

passungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 

vereinbarten Vomhundertsatz. 3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Ent-

geltgruppenzulage nach der Entgeltordnung zum TV-L nicht zu. 
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Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4: 

Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind un-

schädlich. 

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2: 

Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2019 um 3,2 v.H., ab 1. Januar 2020 

um 3,2 v.H. und ab 1. Januar 2021 um 1,4 v.H.7 

 

 

§ 10 

FORTFÜHRUNG VORÜBERGEHEND ÜBERTRAGENER HÖHERWERTIGER TÄTIGKEIT 

 

1Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2010 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O zu-

steht, erhalten nach Überleitung in den TV-L eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bis-

herigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und 

die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende 

Tätigkeit über den 31. Dezember 2012 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 

1. Januar 2013 die Regelungen des TV-L über die vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Januar 2011 vorübergehend 

übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. Dezember 2010  wegen der zeitli-

chen Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 BAT / BAT-O noch keine 

Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach 

bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten in den 

Fällen des § 9 Absatz 3 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 3 BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O 

entsprechend. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über 

die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Die Zulage 

nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-

vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 7Ist Be-

schäftigten, die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegrün-

dende Tätigkeit bis zum 31. Dezember 2012 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie 

eine persönliche Zulage, wenn sich die Bezüge dadurch verringert haben. 8Die Zulage 

nach Satz 7 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gezahlt. 9Die Höhe 

der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. Januar 2011 

nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individuellen 

Zwischen- oder Endstufe einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Ta-

bellenentgelt nach der Höhergruppierung. 10Nach der Höhergruppierung erfolgte Entgel-

terhöhungen durch allgemeine Entgeltanpassungen, durch Stufenaufstiege und 

 

7 1Die Besitzstandszulage verändert sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 
TVÜ-Länder gilt entsprechend. 



 

130 

 

 

Höhergruppierungen und durch Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 TV-L sind auf die persön-

liche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 

 

Protokollerklärung zu § 10 Satz 6: 

Die Zulage nach Satz 1 erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 

Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 

TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 

Protokollerklärung zu § 10 Satz 10: 

Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach dem 31. 

Dezember 2010 erfolgt sind. 

 

 

§ 11 

KINDERBEZOGENE ENTGELTBESTANDTEILE 

 

(1) 1Für im Dezember 2010 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 

Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O oder BMT-G/BMT-G-O in der für Dezember 

2010 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder 

Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskinder-

geldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des 

§ 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstands-

zulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen 

Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamten-

rechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt 

ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld 

gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte 

dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen der Kinder-

geldzahlung wegen Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen 

sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind un-

schädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat Dezember 2010 

vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der 

Kindergeldzahlung gewährt. 

 

Protokollerklärungen zu § 11 Absatz 1: 
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1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Dezember 2010 bei Ruhen des Ar-

beitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Kranken-

bezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 

unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen 

von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäfti-

gung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich 

nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Beschäftigten, die im Dezember 2010 nicht 

kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinderbezogenen Ortszu-

schlagsanteil erhalten haben und bis zum 28. Februar 2011 einen Berechtig-

tenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitz-

standszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemes-

sen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Dezember 2010 Anspruch auf 

Kindergeld gehabt. 
 

2. 1Nr. 1 gilt entsprechend auf schriftlichen Antrag bei Ruhen des Arbeitsverhält-

nisses wegen eines Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten oder eines 

Sonderurlaubs, für den der Arbeitgeber vor dessen Antritt ein dienstliches oder 

betriebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 2Fami-

lienpflichten im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn die/der Beschäftigte min-

destens ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pfle-

gebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. 3Die/Der Beschäf-

tigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen und Änderungen 

anzuzeigen. 

 

3. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für 

den anderen in den TV-L Berliner Hochschulen oder einen dem TV-L Berliner 

Hochschulen vergleichbaren Tarifvertrag übergeleiteten Beschäftigten auf 

schriftlichen Antrag auch nach dem 1. Januar 2011 begründet. 2Der Anspruch 

auf die kinderbezogenen Entgeltbestandteile muss bei der verstorbenen Per-

son unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 bis zum To-

destag bestanden haben. 3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemes-

sen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Dezember 2010 Anspruch auf 

Kindergeld gehabt. 4Die Besitzstandszulage wird ab dem ersten Tag des Mo-

nats, der dem Sterbemonat folgt, frühestens jedoch ab 1. Januar 2011, ge-

zahlt. 5Satz 3 der Nr. 2 gilt entsprechend. 

 

(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 

verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-

parteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 

nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Verein-

barung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

 

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2: 
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1Die Besitzstandszulage erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 

Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Ab-

satz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 28. Februar 2011 geborene Kinder der 

übergeleiteten Beschäftigten, 

b) die Kinder von bis zum 28. Februar 2011 in ein Arbeitsverhältnis übernommenen 

Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege sowie 

Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäfti-

gungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. März 2011 geboren sind. 

 

 

§ 12  

STRUKTURAUSGLEICH 

 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten ei-

nen nicht dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 aufge-

führten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag für 

die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensalter-

stufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Januar 2011, sofern in Anlage 3 nicht 

ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

 

Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1: 

<hier nicht abgedruckt – betrifft nur Lehrkräfte an Schulen> 

 

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Januar 2013, sofern in Anlage 3 nicht 

etwas anderes bestimmt ist. 

 

(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost An-

wendung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz. 
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(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2  

TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur 

sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabgesetzt ist, 

entsprechend. 
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Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 

Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

 

(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 

den Strukturausgleich angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung auf-

grund der Überleitung von Beschäftigten in die Entgeltordnung zum TV-L gemäß 

§ 29a Absatz 3 oder aufgrund § 29c Absatz 3, § 29d Absatz 2, § 29e oder § 29f 

erfolgt. 3Für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen 9a bis 15 (Anlage B zum TV-

L), in der Entgeltgruppe 13 Ü (§ 19) oder in einer der Entgeltgruppen KR 9 bis KR 

16 (Anlage C zum TV-L) wird bei Erreichen der Stufe 6 auch der Unterschiedsbetrag 

zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf den Strukturausgleich angerechnet. 4Satz 3 gilt ab 

1. Januar 2020 entsprechend für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen S 9 bis S 

18 (Anlage G zum TV-L). 5Satz 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte im Sinne 

von § 19 Absatz 2 Satz 2. 

 

Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 5: 

1.  Die Überleitung in die Entgeltgruppe 14 gemäß § 29a Absatz 5 gilt nicht als 

Höhergruppierung. 

2. 1Für Beschäftigte, die in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 

2018 der Stufe 6 zugeordnet werden, wird auch die Erhöhung des Unterschieds-

betrages am 1. Oktober 2018 auf den Strukturausgleich angerechnet. 2Satz 1 

gilt entsprechend bei Beschäftigten in Entgeltgruppe 9 mit besonderer Stufen-

laufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 für den Erhöhungsbetrag nach Anlage B zum 

TVL. 3Satz 1 findet keine Anwendung auf Beschäftigte im Sinne von § 19 Absatz 

2 Satz 2. 

 

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 

 

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 

2 und 3 keine Anwendung. 
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§ 13  

ENTGELTFORTZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL 

 

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Dezember 2010 § 71 BAT gegolten hat und 

die nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abweichend von 

§ 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 hinaus ununter-

brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des 

Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der ent-

sprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 

2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur 

Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftigten, die in der gesetzli-

chen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht 

in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, werden bei der Berechnung 

des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde gelegt, die ihnen als 

Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden. 

 

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Wo-

che seit dem Beginn ihrer über den 31. Dezember 2010 hinaus ununterbrochen fort-

bestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhinde-

rung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr 

Entgelt nach § 21 TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Januar 2011 Arbeitsunfähig-

keit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach 

Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet. 

 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Dezember 2010 § 71 BAT gegolten hat und 

die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Kranken-

geldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über den 31. 

Dezember 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses das 

Entgelt nach § 21 TV-L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 TV-L 

findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 3Die Sätze 

1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT fallende Beschäf-

tigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 

22. November 2010 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Wo-

che der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 28. Februar 2011 zu stel-

len. 

 

Protokollerklärung zu § 13: 

1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Beschäftigte, die 

am 31. Dezember 2010 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen von 
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Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- bezie-

hungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird. 

 

§ 14 

BESCHÄFTIGUNGSZEIT 

 

(1) Für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-

hältnisses werden die vor dem 1. Januar 2011 nach Maßgabe der jeweiligen tarif-

rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Ausnahme der Zei-

ten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 BMT-G-O - als 

Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 

(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. Dezember 2010 

zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe  

- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 

- des § 39 BAT-O beziehungsweise § 37 BMT-G-O anerkannte Beschäftigungszeit, 

- des § 37 BMT-G i. V. m. §§ 9, 9a des BTV Nr. 1 zum BMT-G anerkannte Jubilä-

umszeit 

sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 
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§ 15 

URLAUB 

 

(1) - gilt nicht - 

 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Vergü-

tungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2010 einen Anspruch auf 30 Arbeits-

tage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen An-

spruch für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 hinaus ununterbrochen fort-

bestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TV-L bei abweichen-

der Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

 

(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub 

für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-

Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt Ab-

satz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich des BMT-G übergeleiteten Beschäf-

tigten, die am 31. Dezember 2010 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach § 42 Ab-

satz 5 BMT-G haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die Anspruchsvoraus-

setzungen in dem über den 31. Dezember 2010 hinaus ununterbrochen fortbeste-

henden Arbeitsverhältnis weiterhin erfüllen. 3Für aus dem Geltungsbereich des BMT-

G/BMT-G-O übergeleitete Beschäftigte gelten abweichend von Satz 1 § 42 BMT-

G/BMT-G-O i. V. m. § 10 BTV Nr.1 zu § 42 BMT-G/BMT-G-O bis zum Inkrafttreten 

eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt Absatz 1 ent-

sprechend. 

 

(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O wird der nach 

der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalen-

derjahr 2011 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den 

nach den Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 2011 zustehenden Zusatzurlaub 

für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend. 

 

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 4: 

1Abweichend von § 48a BAT/BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O ist der nach der 

Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub bis zum 30. Sep-

tember 2011 auf Antrag zu gewähren, sofern dem keine dienstlichen oder betriebli-

chen Gründe entgegenstehen. 2Stehen dienstliche oder betriebliche Gründe der Ge-

währung des Zusatzurlaubs entgegen, wird der verbliebene Zusatzurlaub in ein Zeit-

guthaben umgewandelt. 3Für den nach Satz 1 bis zum 30. September 2011 gewähr-

ten Zusatzurlaub findet Absatz 4 Satz 2 keine Anwendung. 
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§ 16  

ABGELTUNG 

 

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitz-

ständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert beziehungsweise 

abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben unberührt. 

 

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 

1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 

Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Beschäf-

tigten, die eine Zahlung nach §§ 25 Absatz 4, 28 Absätze 1 und 2 und 28a BMT-G/BMT-

G-O beziehungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. 

Januar 2011 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf 

das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen Verhand-

lungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 sowie die Protokollerklärung zu § 6 

Absatz 1 gelten entsprechend. 3Die in Satz 2 genannten Bestimmungen - einschließlich 

etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-

Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäftigte 

im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem 

bisherigen Geltungsbereich unberührt; die Regelung findet bis zum 31. Juli 2011 im Ta-

rifgebiet Ost keine Anwendung. 5Sollte das künftige Verhandlungsergebnis geringer als 

bis dahin gewährte Leistungen ausfallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen. 
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4. ABSCHNITT SONSTIGE VOM TV-L ABWEICHENDE ODER IHN ERGÄNZENDE BESTIM-

MUNGEN 

§ 17  

EINGRUPPIERUNG 

 

(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, § 2 Absatz 1 bis 

4 des Berliner Bezirkstarifvertrages Nr. 2 zum Rahmentarifvertrag zu § 20 BMT-

G/BMT-G-O einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses der Anlage 1 sowie die 

entsprechenden Regelungen für das Tarifgebiet Ost einschließlich § 2 Nr. 3 des Än-

derungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über den 31. De-

zember 2010 hinaus bis zum 31. Dezember 2011 fort. 2Für Beschäftigte, die unter 

§ 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, 

gelten die entsprechenden Vorschriften des Satzes 1 auch über den 31. Dezember 

2011 hinaus fort; dies gilt entsprechend für Beschäftigte, die unter Absatz 10 fal-

len.3Diese über den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden Regelungen finden auf 

übergeleitete und ab dem 1. Januar 2011 neu eingestellte Beschäftigte im jeweiligen 

bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 4An die 

Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1: 

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung gilt: 

1Sind in Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte, mit Ausnahme des wissenschaftli-

chen Personals, bestimmte Erfahrungen, eine Vorbildung oder eine Ausbildung ge-

fordert, sind diese bei der Zuordnung des Aufgabengebiets zu einem Tätigkeitsmerk-

mal als Regelanforderung heranzuziehen (Bewertung). 

2Bei der individuellen Eingruppierung der oder des Beschäftigten führt das Fehlen 

der geforderten Erfahrungen, Regelvor- oder -ausbildung jedoch nicht zu einer nied-

rigeren Eingruppierung, sofern die Beschäftigten über sonstige für die jeweils aus-

zuübende Tätigkeit erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und sie auf-

grund dieser Kenntnisse und Erfahrungen ausgewählt wurden.  

³Übergeleitete Beschäftigte, die wegen des Fehlens einer geforderten Erfahrung, 

Regelvor- oder -ausbildung niedriger eingruppiert wurden, können auf Antrag bis 

zum 31. März 2011 gemäß Satz 2 neu eingruppiert und auf dieser Basis übergeleitet 

werden, sofern die Beschäftigten über sonstige für die jeweils auszuübende Tätigkeit 

erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und sie aufgrund dieser Kennt-

nisse und Erfahrungen ausgewählt wurden. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1 Satz 2: 

Satz 2 findet für Lehrkräfte, für die die Entgeltordnung zum TV-L besondere Tätig-

keitsmerkmale enthält, keine Anwendung. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 

- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 1. Ja-

nuar 2011 in Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte, 

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 

1. Januar 2011 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse 

erfolgt außertariflich, 

- gilt für übergeleitete und ab dem 1. Januar 2011 neu eingestellte Ärztinnen und 

Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß Anlage 

2 TVÜ-Länder Teil C. 

 

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind für Beschäftigte, die 

unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen 

sowie für Beschäftigte, die unter Absatz 10 fallen, alle zwischen dem 1. Januar 2012 

und dem In-Kraft-Treten entsprechender neuer Eingruppierungsregelungen stattfin-

denden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläu-

fig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.2Dies gilt nicht 

für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3. 

 

(4) aufgehoben 

 

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Januar 2011 

nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgruppen-

zulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe der Allgemei-

nen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgruppenzulage 

zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung 

einer entsprechenden Tätigkeit bis zum 31. Dezember 2011 wird diese unter den 

Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als Besitzstandszulage in der bisherigen 

Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

(6) Soweit die Anforderungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt wären, erhalten dieje-

nigen Beschäftigten, denen ab 1. Januar 2011 eine anspruchsbegründende Tätigkeit 

übertragen wird, eine persönliche Zulage, 

a) die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker- und Meisterzulage be-

misst bis zum 31. Dezember 2018; 

b) die sich betragsmäßig nach der entfallenen Programmiererzulage bemisst bis 

zum 31. Dezember 2020. 
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(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 werden 

die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) 

und die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses gemäß Anlage 4 den Entgelt-

gruppen des TV-L, zugeordnet. 2Für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des Änderungs-

tarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen sowie für Beschäftigte, die 

unter Absatz 10 fallen, gilt Satz 1 auch für Eingruppierungen nach dem 31. Dezem-

ber 2011 fort. 3In den Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die Eingruppierung auch 

über den 31. Dezember 2011 hinaus unter Anwendung der Anlage 2 in die im un-

mittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Absatz 1 in Verbindung mit 

Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder durch vergleichbare 

Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar vorherge-

hende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2011 begründet worden ist und dersel-

ben Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; im vorhergehenden Arbeitsver-

hältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in 

dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt. 4Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.  

  

Protokollerklärungen zu § 17 Absatz 7: 

1. Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleitete 

und ab dem 1. Januar 2011 neueingestellte Pflegekräfte. 

2. Satz 2 findet für Lehrkräfte, für die die Entgeltordnung zum TV-L besondere 

Tätigkeitsmerkmale enthält, keine Anwendung. 

3. Bei Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2011 findet für die Zuordnung der Lohn-

gruppen zu den Entgeltgruppen anstelle der Anlage 4 die Anlage 3 des Tarifver-

trags zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den 

TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 

2005 Anwendung.8 

 

(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. Januar 2011 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert sind 

und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) in 

Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungsweise sechsjährigem Auf-

stieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, erhalten bis zum 

31. Dezember 2011 eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-

schen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe 

der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe 

Ib BAT / BAT-O erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer 

voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 

Absatz 2. 4Sie gelten nicht für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 

2 und 3. 

 

 

8 Aus redaktionellen Gründen als Nr. 3 dargestellt (im TVÜ-Länder BHS als Nr. 2 verein-
bart). 
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(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten bis zum 31. 

Dezember 2011 im bisherigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte 

im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, 

für die nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbei-

terinnen und Vorarbeiter besteht, erhält die/der Beschäftigte bis zum 31. Dezember 

2011 abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-L anstelle der Zulage nach 

§ 14 TV-L für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zula-

genberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von insgesamt 10 v. 

H. ihres/seines Tabellenentgelts. 3Für Beschäftigte, die unter Absatz 10 fallen, gelten 

Satz 1 und 2 auch über den 31. Dezember 2011 hinaus fort. 

 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 9 Satz 1: 

1Für die Beschäftigten, auf deren Tätigkeit am 31. Dezember 2010 der BMT-G/BMT-

G-O Anwendung fand, gelten die Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter 

des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O fort. 2Soweit in diesem Tarifvertrag auf 

einen Anteil des Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an dessen Stelle das je-

weilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 3An die Stelle der Stufe 1 des Mo-

natstabellenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 4Für Beschäftigte im Sinne 

des § 1 Absatz 2 TVÜ-Länder finden bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-

ordnung für den TV-L die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbei-

ter des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G / BMTG-O Anwendung. 

 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die Ein-

gruppierungen entsprechend. 

 

Protokollerklärung zu § 17: 

1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgeltord-

nung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhochschulab-

schlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf das Niveau 

der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter Berücksich-

tigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangsphase nicht mehr in 

eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert ist) zusammenge-

führt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen oberhalb der Entgeltgruppe 

9 bleibt davon unberührt. 

 

 

§ 18  

VORÜBERGEHENDE ÜBERTRAGUNG EINER HÖHERWERTIGEN TÄTIGKEIT  

NACH DEM 31. DEZEMBER 2010 
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(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in der 

Zeit zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2012 erstmalig außerhalb 

von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet der TV-L 

Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe übergeleitet 

worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 

entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 Absatz 4 Satz 3 

entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die Höhe der Zulage 

nach den Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Übertragung einer höher-

wertigen Tätigkeit. 

 

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleiteten Beschäftigten 

nach dem 31. Dezember 2010 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tä-

tigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifvertra-

ges über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des BMT-G/BMT-G-O 

mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TV-L rich-

tet, soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 und 3 nichts anderes ergibt. 

 

Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2: 

Auch die Übertragung einer Vertretungstätigkeit im Sinne des § 3 Absatz 1 Buch-

stabe a und b BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O gilt als Übertragung einer höherwerti-

gen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2. 

 

(3) 1Bis zum 31. Dezember 2011 gilt - auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 

- die Regelung des § 14 TV-L zur vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen 

Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sich die Voraussetzungen für die übertragene hö-

herwertige Tätigkeit nach § 22 Absatz 2 BAT / BAT-O beziehungsweise den entspre-

chenden Regelungen für Arbeiter bestimmen. 2Für Beschäftigte, die unter § 17 Ab-

satz 10 fallen, gilt Satz 1 bis zum In-Kraft-Treten entsprechender Eingruppierungs-

vorschriften über den 31. Dezember 2011 hinaus fort. 

 

 

§ 19  

ENTGELTGRUPPEN 2 Ü, 13 Ü UND 15 Ü
9 

 

9 Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach Maßgabe 
des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
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(1)  1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind, oder ab 

dem 1. Januar 2011 in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die 

Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt und gemäß § 17 Absatz 7 der Ent-

geltgruppe 2 Ü zugeordnet worden sind, gelten besondere Tabellenwerte, soweit 

sich aus § 29a nichts anderes ergibt. 

 

2Die besonderen Tabellenwerte betragen 

 

a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.165,31 2.367,71 2.445,10 2.540,36 2.605,84 2.695,13 

 

 

b) in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.255,31 2.457,71 2.535,10 2.630,36 2.695,84 2.785,13 

 

c) ab 1. Januar 2021 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.305,31 2.507,71 2.585,10 2.680,36 2.745,84 2.835,13 

 

  



 

145 

 

 

 

(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten 

folgende Tabellenwerte: 

 

a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 Jah-

ren in Stufe 3 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4a 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4b 

Nach 5 Jah-

ren in Stufe 

5 

Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.198,44 4.422,39 4.812,70 5.209,41 5.817,26 5.991,78 

 

b) in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 Jah-

ren in Stufe 3 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4a 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4b 

Nach 5 Jah-

ren in Stufe 

5 

Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.329,43 4.560,37 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72 

 

c) ab 1. Januar 2021 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 Jah-

ren in Stufe 3 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4a 

Nach 3 Jah-

ren in Stufe 

4b 

Nach 5 Jah-

ren in Stufe 

5 
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Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.385,28 4.619,20 5.026,88 5.441,24 6.076,14 6.258,43 

 

 

2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgelt-

gruppe 13 Ü übergeleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt im Zeitpunkt 

der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der Tabellen-

wert in der Stufe 6 um den Betrag, der sich ergibt, wenn von 200 Euro die Differenz 

zwischen den Stufen 5 und 6 der Entgelttabelle abgezogen wird. 3Dasselbe gilt bei 

Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz in 

die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhöhung des Tabellenwertes der 

Stufe 6 der Entgeltgruppe 13. 

 

Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 2: 

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt  

- 25,48 Euro vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019, 

- 20,04 Euro vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020, 

- 17,71 Euro ab 1. Januar 2021 

 

Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 3: 

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt  

- 36,23 Euro vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019, 

- 31,12 Euro vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020, 

- 28,94 Euro ab 1. Januar 2021 

 

 

(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen dem 

TV-L. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten folgende 

Tabellenwerte: 

 
a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 
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Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

5.702,11 6.329,14 6.924,22 7.314,52 7.410,52 

 

b) in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

5.880,02 6.526,61 7.14,26 7.542,73 7.641,73 

 

c) ab 1. Januar 2021 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

5.955,87 6.610,80 7.232,37 7.640,03 7.740,31 

 
4Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 5 

findet keine Anwendung. 

 

(4) Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-

chend. 

 

(5) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü wird die 

bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 bzw. in der individuellen Endstufe zurückge-

legte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 niedriger als der bishe-

rige Betrag der individuellen Endstufe, werden die Beschäftigten erneut einer indi-

viduellen Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen Entgelthöhe zugeordnet; § 6 

Absatz 4 Sätze 3 bis 5 TVÜ-Länder gelten entsprechend. 

 

§ 20 

ANWENDUNG DER ENTGELTTABELLE AUF LEHRKRÄFTE 

 

(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. Januar 2011 neu eingestellte Lehrkräfte, die bis zum 

31. Dezember 2011 gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen 

nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O und/oder ab 1. Januar 2012 gemäß Nr. 4 

der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung nicht unter die 
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Entgeltordnung zum TV-L fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L bis zum 31. De-

zember 2016 mit der Maßgabe, dass die Tabellenwerte 

- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und  

- der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro  

vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die 

Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise indivi-

duelle Endstufe am 1. Januar 2011. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die fachli-

chen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat nach 

der Besoldungsgruppe A 13 BBesG oder eines entsprechenden Landesbesoldungs-

gesetzes erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertraglichen 

Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum 

BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben. 

 

(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder nach 

dem 1. Januar 2011 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in  

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und  

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro. 

 

(3) 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-

chend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Bemessungssatz für die Entgelte auch auf die 

Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die Verminde-

rung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. Januar 2011 wirksam werdenden 

allgemeinen Tabellenanpassung im Tarifgebiet Ost. 

 

 

Protokollerklärung zu § 20: 

1Für die Verminderungsbeträge nach Absatz 1 gilt vom 1. August 2011 an den jeweilige 

Bemessungssatz gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 2Die Beträge vermindern sich danach erst-

mals zum 1. August 2011 auf 
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in den 

Entgeltgruppen 

Euro 

5 bis 8 43,46 

9 bis 13 48,89 

 

3Die Beträge nach Absatz 1 vermindern sich bei jeder nach dem 31. Dezember 2010 im 

Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Länderbereich) wirksam werdenden 

allgemeinen Tabellenanpassung zu dem Zeitpunkt, zu dem nach § 15 Absatz 2 TV-L die 

Tabellenanpassungen übernommen werden.* 

 

 

* Demnach gelten bei den Berliner Hochschulen folgende Verminderungsbeträge: 

 

In den 

Entgeltgruppen 

vom 1.3.2015 

bis 29.2.2016 

vom 1.3.2016 

bis 31.12.2016 

   

5 bis 8 12,61 € 6,30 € 

9 bis 13 14,18 € 7,09 € 

 

 

§ 21 

JAHRESSONDERZAHLUNG IM JAHR 2010 

 

(1) Beschäftigten wird bis zum 31. Dezember 2010 die Zuwendung nach dem Tarifver-

trag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 (TV Zuwen-

dung)/Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) 

vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag über ein Urlaubs-

geld für Angestellte vom 16. März 1977 (TV Urlaubsgeld)/Tarifvertrag über ein Ur-

laubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 1990 gezahlt.  
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(2) Abweichend von Absatz 1 wird Beschäftigten, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 

2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte, bis zum 31. Dezember 

2010 eine Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter vom 

12. Oktober 1973/Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung 

Arb-O) vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag über ein 

Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für 

Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 1990 gezahlt.  

 

 

Protokollerklärung zu § 21: 

Das Urlaubsgeld und die Zuwendung für das Jahr 2010 stehen denjenigen Beschäftigten, 

die für das Jahr 2010 noch kein Urlaubsgeld und noch keine Zuwendung erhalten haben, 

in Anwendung der in § 21 TVÜ-Länder genannten Tarifverträge trotz des Inkrafttretens 

des TVÜ-Länder Berliner Hochschulen nach dem Fälligkeitszeitpunkt für das Urlaubsgeld 

und die Zuwendung nach diesen Tarifverträgen noch zu. 
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§ 22 

ABRECHNUNG UNSTÄNDIGER BEZÜGEBESTANDTEILE 

 

Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 26a Absatz 1 Unter-

absatz 2 BMT-G/BMT-G-O für Arbeitsleistungen bis zum 31. Dezember 2010 werden 

nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsver-

hältnis mit Ablauf des 31. Dezember 2010 beendet worden wäre.  

 

§ 23 

BEREITSCHAFTSZEITEN 

 

- gilt nicht - 

 

§ 24 

NEBENTÄTIGKEITEN 

 

Für bis zum 31. Dezember 2010 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Be-

schäftigten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsver-

tragliche Neuregelung bleibt unberührt. 

 

§ 25 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE IM BISHERIGEN GELTUNGSBEREICH 

DER SR 2 A, SR 2 B, SR 2 M UND SR 2 O BAT / BAT-O UND DER SR 2A, 

 SR 2B, SR 2 I UND SR 2 L DER ANLAGE 2 ABSCHNITT B MTARB / MTARB-O 

 

(1) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die 

vor dem 1. Januar 2011 bewilligt worden sind, fort. 

   

(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die Ar-

beitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt. 
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(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des 

TV-L unberührt. 

 

(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Dezember 2010 Zulagen nach Nr. 5a und 

Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-O beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anlage 2 

Abschnitt B MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O erhalten haben, 

wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen als weiterhin widerrufliche 

Zulage fortgezahlt. 

 

(5) 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Gel-

tungsbereich fort: 

- Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 und Nr. 11 SR 

2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O, 

- Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 

Absatz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und 

- Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb. 

 

2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden. 

 

§ 26 

BESCHÄFTIGTE IM VOLLSTRECKUNGSDIENST 

 

§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und neueingestellte Be-

schäftigte im Vollstreckungsdienst fort. 

 

§ 27 

ÜBERGANGSREGELUNGEN FÜR BESTEHENDE DIENSTWOHNUNGSVERHÄLTNISSE 

 

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT / BAT-O, § 69 MTArb / 

MTArb-O und § 5 Abschnitt A der Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 
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§ 28  

ÄNDERUNG DES BESCHÄFTIGUNGSUMFANGS  IM ZUGE DER ARBEITSZEITVERLÄNGE-

RUNG 

 

(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Juli 2011 im Arbeitsvertrag eine feste 

Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. August 2011 das Entgelt wegen 

einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, ist auf An-

trag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die Höhe ihres 

bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist bis zum 31. 

Oktober 2011 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Altersteilzeit. 

 

(2) Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das Recht auf Beibehaltung 

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet West) 

beziehungsweise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall wird das entspre-

chende zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt. 

 

§ 29 

ARBEITERINNEN UND ARBEITER DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 

 

- hier nicht abgedruckt - 

 

§ 29A 

ÜBERLEITUNG IN DIE ENTGELTORDNUNG ZUM TV-L AM 1. JANUAR 2012 

 

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 1. November 2006 und dem 

31. Dezember 2011 neu eingestellte Beschäftigte gelten für Eingruppierungen ab 

dem 1. Januar 2012 die §§ 12, 13 TV-L sowie die Entgeltordnung zum TV-L. 2Hängt 

die Eingruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L von der Zeit einer Tätigkeit oder Be-

rufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 2012 zurückgelegte Zeit so berück-

sichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn die Entgeltordnung zum TV-L bereits 

seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte. 

 

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Beschäf-

tigte, 
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- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines Mit-

gliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der 

unverändert auszuübenden Tätigkeit – zum 1. Januar 2012 in die Entgeltordnung 

zum TV-L übergeleitet; Absatz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der 

bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 

1 TV-L besondere Stufenregelungen nach den Anlagen 2, 4 oder 5 geknüpft waren, 

gelten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort. 3Soweit an 

die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe besondere Entgeltbestandteile ge-

knüpft waren und diese in der Entgeltordnung zum TV-L in geringerer Höhe entspre-

chend vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2012 bestehende Differenz 

unter den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie 

die anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert ausgeübt wird und die sonstigen 

Voraussetzungen für den besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht wei-

terhin bestehen; § 9 Absatz 4 bleibt unberührt. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn 

besondere Entgeltbestandteile in der Entgeltordnung zum TV-L nicht mehr verein-

bart sind. 

 

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2: 

1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 

gilt als Eingruppierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierun-

gen findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung nicht statt. 

 

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Entgeltordnung zum TV-L 

eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die Entgeltgruppe 

eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 

Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Ab-

satz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 

zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgelt-

gruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. 4Bei 

Beschäftigten im Sinne von Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der Entgeltordnung 

zum TV-L werden übertariflich gewährte Leistungen auf den Höhergruppierungsge-

winn angerechnet. 5Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgrup-

penzulage entsprechend, sofern bei Eingruppierungen zwischen dem 1. November 

2006 und dem 31. Dezember 2011 die vergleichbare Vergütungsgruppenzulage auf-

grund von § 17 Absatz 5 nicht mehr gezahlt wurde.  

 

(4)1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 

31. Dezember 2012 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 
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2012 zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TV-L eingetretene 

Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 

Stufenzuordnung nach Absatz 3 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeits-

verhältnis am 1. Januar 2012, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederauf-

nahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück.  

 

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Beschäftigte mit einem Anspruch auf die 

bisherige Zulage nach § 17 Absatz 8 stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer 

Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet. 

 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des Änderungs-

tarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie für Beschäftigte, die 

unter § 17 Absatz 10 fallen. 

 

(7) Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum BAT / BAT-O 

eingruppiert sind, gilt Absatz 4 mit folgenden Maßgaben: 

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2012 kann der Antrag gemäß Satz 1 bis zum 31. 

August 2013 gestellt werden. 

b) Erfolgt bei einem ruhenden Arbeitsverhältnis nach Satz 2 die Wiederaufnahme 

der Tätigkeit bis zum 31. August 2012, kann der Antrag bis zum 31. August 

2013 gestellt werden; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück. 

 

§ 29B 

ÜBERLEITUNG AUS DER BISHERIGEN ENTGELTGRUPPE 9 IN DIE ENTGELTGRUPPEN 9A 

UND 9B AM 1. JANUAR 2019 

  

(1) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenregelungen gel-

ten, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlauf-

zeit in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet.   
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(2) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufenlaufzeit in der  

Stufe 3 von sieben Jahren 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

 

sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind wie folgt einer Stufe und inner-

halb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zugeord-

net:  

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 

Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  

Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

3 / 1 / R 3 / 1 / R 

3 / 2 / R 3 / 2 / R 

3 / 3 / R 3 / 3 / R 

3 / 4 / R 4 / 1 / R 

3 / 5 / R 4 / 2 / R 

3 / 6 / R 4 / 3 / R 

3 / 7 / R 4 / 4 / R 

4 / 1 / R 5 / 1 / R 

4 / 2 / R 5 / 2 / R 

4 / 3 / R 5 / 3 / R 



 

157 

 

 

4 / 4 / R 5 / 4 / R 

4 / 5 / R 5 / 5 / R 

4 / 6 und weitere 6 

 

3Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 9a Stufe 3 übergeleitet werden, erhalten bis 

zur Zuordnung zur Stufe 4 das Entgelt der Stufe 4.   

 

(3) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufenlaufzeit in der  

Stufe 2 von fünf Jahren 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

 

sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind wie folgt einer Stufe und inner-

halb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit ggf. unter Mitnahme der Restzeit zu-

geordnet:  

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 

Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  

Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

2 / 3 / R 3 / 1 / R 

2 / 4 / R 3 / 2 / R 

2 / 5 / R 3 / 3 / R 

3 / 1 / R 4 / 1 / R 
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3 / 2 / R 4 / 2 / R 

3 / 3 / R 4 / 3 / R 

3 / 4 / R 4 / 4 / R 

3 / 5 / R 5 / 1 / - 

3 / 6 / R 5 / 1 / - 

3 / 7 / R 5 / 1 / - 

3 / 8 / R 5 / 1 / - 

3 / 9 / R 5 / 1 / - 

4 / 1 / R 5 / 1 / R 

4 / 2 / R 5 / 2 / R 

4 / 3 / R 5 / 3 / R 

4 / 4 / R 5 / 4 / R 

4 / 5 / R 5 / 5 / R 

4 / 6 und weitere 6 

 

(4) Beschäftigte im Sinne der Absätze 1 bis 3 in einer individuellen Endstufe werden 

einer neuen individuellen Endstufe zugeordnet, die der nach bisherigem Recht für 

Januar 2019 zustehenden individuellen Endstufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt 

entsprechend. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  

 

§ 29C 

ÜBERLEITUNG DER PFLEGEKRÄFTE AM 1. JANUAR 2019 

 

(1) 1Beschäftigte im Sinne von Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L 
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- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit wie folgt von der bishe-

rigen in die neue KR-Entgeltgruppe übergeleitet:  

 

Bisherige KR-Entgeltgruppe neue KR-Entgeltgruppe 

KR 3a KR 5 

KR 4a KR 6 

KR 7a KR 7 

KR 8a KR 8 

KR 9a KR 9 

KR 9b KR 10 

KR 9c KR 11 

KR 9d KR 12 

KR 10a KR 13 

KR 11a KR 14 

KR 11b KR 15 

KR 12a KR 16 

 

2Absatz 3 bleibt unberührt. 

 

Protokollerklärung zu § 29c Absatz 1:  

Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der 

Überleitung nicht statt.  
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(2) 1Die Überleitung nach Absatz 1 erfolgt stufengleich unter Mitnahme der in der Stufe 

zurückgelegten Stufenlaufzeit. 2Ist durch eine Verkürzung der Stufenlaufzeit in der 

neuen KR-Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe 

der jeweiligen neuen KR-Entgeltgruppe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren 

Stufe die Stufenlaufzeit neu. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 16 Ab-

satz 3 Satz 1 TV-L. 4Beschäftigte in einer individuellen Endstufe werden wie folgt 

einer Stufe zugeordnet:  

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil IV der Entgeltordnung 

für Januar 2019 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag der höchs-

ten Stufe, werden Beschäftigte einer individuellen Endstufe zugeordnet, die der 

nach bisherigen Recht für Januar 2019 zustehenden individuellen Endstufe ent-

spricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend;  

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil IV der Entgeltordnung 

für Januar 2019 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag der höchs-

ten Stufe nicht, werden Beschäftigte der Stufe 6 zugeordnet.  

  

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 nach Teil IV der Entgeltordnung zum TVL 

eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die Entgeltgruppe 

eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 

Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Ab-

satz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 

zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgelt-

gruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. 

 

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 kann nur bis zum 31. März 2020 gestellt werden 

(Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2019 zurück; nach dem 1. Januar 2019 

eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe blei-

ben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht 

das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2019, beginnt die Frist von einem Jahr mit der 

Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2019 zurück. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 

 

 

§ 29D 

ÜBERLEITUNG DER BESCHÄFTIGTEN, FÜR DIE SICH AB 1. JANUAR 2020 VERBESSE-

RUNGEN IN DER EINGRUPPIERUNG ERGEBEN 
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(1) 1Beschäftigte, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind für den Fall, dass sich für sie eine höhere Eingruppierung ausschließlich auf-

grund der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Änderungen in der Entgeltordnung 

zum TV-L ergibt, für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit in der bis-

herigen Entgeltgruppe eingruppiert. 2Absatz 2 bleibt unberührt. 3Soweit an die Tä-

tigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und 

Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufenregelungen in den Tätigkeitsmerkmalen der 

Entgeltordnung zum TV-L oder nach den Anlagen 2 oder 4 geknüpft waren, gelten 

diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort; dies gilt nicht für 

die besonderen Stufenregelungen nach den Anlagen 2 und 4 für die Entgeltgruppe 

9. 

 

Protokollerklärung zu § 29d Absatz 1:  

Die Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

(2) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 nach den Änderungen in der Ent-

geltordnung zum TV-L eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag 

in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuord-

nung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergrup-

pierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgelt-

gruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der 

höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird ange-

rechnet. 

 

(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2020 gestellt 

werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2020 zurück; nach dem 1. Ja-

nuar 2020 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgelt-

gruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 unberücksich-

tigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2020, beginnt die Frist von einem Jahr 

mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2020 

zurück. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht 

- für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum TVL, 

- für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-

O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie 

- für Beschäftigte, die unter § 17 Absatz 10 fallen. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  

 

 

§ 29E 

ÜBERLEITUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST AM 1. JA-

NUAR 2020 

 

(1) Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum TV-L, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 

Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus fortbesteht, 

und  

- die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind in die neue S-Entgeltgruppe übergeleitet. 

(2) 1Beschäftigte im Sinne von Absatz 1 sind wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser 

Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zugeordnet: 

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 

Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  

Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

3 / 1 / R 2 / 3 / R 

3 / 2 / R 3 / 1 / R 
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3 / 3 / R 3 / 2 / R 

4 / 1 / R 3 / 3 / R 

4 / 2 / R 3 / 4 / R 

4 / 3 / R 4 / 1 / R 

4 / 4 / R 4 / 2 / R 

5 / 1 / R 4 / 3 / R 

5 / 2 / R 4 / 4 / R 

5 / 3 / R 5 / 1 / R 

5 / 4 / R 5 / 2 / R 

5 / 5 / R 5 / 3 / R 

6 / 1 / R 5 / 4 / R 

6 / 2 / R 5 / 5 / R 

6 / 3 / R 6 

 

2Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich nach 

Entgeltgruppe S 4 Fallgruppe 2 des Unterabschnitts 6 richtet, gilt Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass die Stufe 4 die Endstufe ist. 3Abweichend von Satz 1 sind Beschäf-

tigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich nach Entgelt-

gruppe S 8b der Unterabschnitte 5 oder 6 richtet, wie folgt einer Stufe und innerhalb 

dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zugeordnet: 

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 

Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  

Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 
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3 / 1 / R 2 / 3 / R 

3 / 2 / R 3 / 1 / R 

3 / 3 / R 3 / 2 / R 

4 / 1 / R 3 / 3 / R 

4 / 2 / R 3 / 4 / R 

4 / 3 / R 4 / 1 / R 

4 / 4 / R 4 / 2 / R 

5 / 1 / R 4 / 3 / R 

5 / 2 / R 4 / 4 / R 

5 / 3 / R 4 / 5 / R 

5 / 4 / R 4 / 6 / R 

5 / 5 / R 5 / 1 / R 

6 / 1 / R 5 / 2 / R 

6 / 2 / R 5 / 3 / R 

6 / 3 / R 5 / 4 / R 

6 / 4 / R 5 / 5 / R 

6 / 5 / R 5 / 6 / R 

6 / 6 / R 5 / 7 / R 

6 / 7 / R 5 / 8 / R 

6 / 8 / R 6 

 

 

4Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich nach 

Entgeltgruppe S 8b des Unterabschnitts 4 richtet, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 

die Stufe 4 die Endstufe ist. 5Abweichend von Satz 1 sind Beschäftigte, deren 
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Eingruppierung sich nach Entgeltgruppe S 2 richtet, stufengleich unter Mitnahme 

der Restzeit übergeleitet. 6Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den für das 

jeweilige Tätigkeitsmerkmal geltenden Stufenregelungen. 7Beschäftigte, die im Ja-

nuar 2020 in ihrer bisherigen Entgeltgruppe bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 

einen Stufenaufstieg gehabt hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsent-

gelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Dezember 2019 erfolgt. 
8Beschäftigte in einer individuellen Endstufe werden wie folgt einer Stufe zugeord-

net: 

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil II Abschnitt 20 der Ent-

geltordnung für Januar 2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Be-

trag der höchsten Stufe, werden Beschäftigte einer individuellen Endstufe zuge-

ordnet, die der nach bisherigem Recht für Januar 2020 zustehenden individuel-

len Endstufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend; 

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil II Abschnitt 20 der Ent-

geltordnung für Januar 2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Be-

trag der höchsten Stufe nicht, werden sie zunächst der Stufe zugeordnet, in der 

sie mindestens den Betrag der individuellen Endstufe erhalten; anschließend er-

folgt die Einstufung unter Berücksichtigung der in der individuellen Endstufe bis-

her verbrachten Zeit.  

 

(3) 1Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus den für Januar 2020 zustehen-

den Entgeltbestandteilen im Sinne des Satzes 2 zusammensetzt, die ohne die Ände-

rungen in Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zustehen würden. 2Entgeltbestand-

teile im Sinne des Satzes 1 sind nur  

- das Tabellenentgelt nach Anlage B zum TV-L einschließlich eines nach § 17 Ab-

satz 4 TV-L gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages;  

- das Entgelt aus einer individuellen Endstufe einschließlich eines nach § 17 Absatz 

4 TV-L gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages;  

- eine Entgeltgruppenzulage nach Anlage F zum TV-L in der bis zum 31. Dezember 

2019 geltenden Fassung, erhöht um 3,12 v.H.;  

- eine nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 zustehende Besitzstandszulage.  

 

3Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines ver-

gleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt, anschließend wird das zustehende Ent-

gelt nach § 24 Absatz 2 TV-L berechnet. 4Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im 

Januar 2020 oder für keinen Tag dieses Monats Entgelt erhalten haben, wird das 

Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Entgelt 

erhalten. 
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(4) 1Ist das Vergleichsentgelt nicht höher als das Tabellenentgelt nach Anlage G der sich 

nach Absatz 2 ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschäftigte am 

1. Januar 2020 eingruppiert ist, erhält die/der Beschäftigte das entsprechende Ta-

bellenentgelt ihrer/seiner Entgeltgruppe. 2Übersteigt das Vergleichsentgelt das Ta-

bellenentgelt der sich nach Absatz 2 ergebenden Stufe, erhält die/der Beschäftigte 

so lange das Vergleichsentgelt, bis das jeweils zustehende Tabellenentgelt das Ver-

gleichsentgelt erreicht bzw. übersteigt. 3Das Vergleichsentgelt verändert sich um 

denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die nächstniedrigere 

Stufe.  

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  

 

 

§ 29F 

ÜBERLEITUNG DER BESCHÄFTIGTEN IN DER INFORMATIONSTECHNIK AM 1. JANUAR 

2021 

 

(1) Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 11 der Entgeltordnung zum TV-L gilt 

§ 29d mit folgenden Maßgaben:  

  

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2020 kann der Antrag gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 

zum 31. Dezember 2021 gestellt werden.  

b) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 beginnt bei einem Ruhen des Arbeitsverhält-

nisses am 1. Januar 2021 die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der 

Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2021 zurück. 

 

(2) Beschäftigten, die nicht gemäß Absatz 1 höhergruppiert werden, wird die anstatt der 

Programmiererzulage zustehende persönliche Besitzstandszulage nach der Proto-

kollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3 bzw. die persönliche Zulage nach § 17 Absatz 

6 unter den bisherigen Vorrausetzungen über den 31. Dezember 2020 hinaus wei-

tergezahlt.  

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  
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5. ABSCHNITT ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFT 

§ 30 

IN-KRAFT-TRETEN, LAUFZEIT 

 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 

 

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 

werden, frühestens zum 31. Dezember 2009. 

 

(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei 

Kalendermonaten zum 31. Dezember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, frü-

hestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Angleichung 

nach § 21 Absatz 2 erreicht ist. 

 

(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch 

nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 30. September 2021; 

die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 

 

(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von jeder 

Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von einem Monat 

zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nachwirkung (§ 

4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 

 

(6) 1Unabhängig von Absatz 4 kann § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 

BAT-O vom 8. Mai 1991 gesondert gekündigt werden, frühestens jedoch zum Tag 

des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung. ²Die Nachwirkung ist ausgeschlos-

sen. 

 

 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder: 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
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ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL A 

 

- ERSETZTE TARIFVERTRÄGE - 

 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 

durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 

31. Januar 2003. 

 

2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O) 

vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 13 

vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarif-

liche Vorschriften – (BAT-O). 

 

3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 

(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 

Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter 

des Bundes und der Länder (MTArb). 

 

4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O) 

vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 

vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter 

an den MTArb – (MTArb-O). 

 

5. Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - 

BMT-G II - vom 31. Januar 1962 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 

 

6. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Arbei-

ter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe -(BMT-G-O) vom 10. Dezember 1990 

in der Fassung vom 31. Januar 2003. 
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ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL B 

- ERSETZTE TARIFVERTRÄGE BZW. TARIFVERTRAGSREGELUNGEN - 

 

Vorbemerkungen: 

 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 

Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt 

die Neufassung diese Anlage. 

 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich 

die Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder. 

 

 

1.  Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2.  Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003 

 

3.  Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003, mit 

Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 

Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 

zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 

 

4.  Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 

 

5.  Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, mit Ausnahme des § 3 Abs. 

1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten Anlage B - nach § 15 Abs. 

2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - 

fortgilt 

 

6.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen-TdL) 

vom 11. Juli 1966 
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7.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV Lohngruppen-O-

TdL) vom 8. Mai 1991 

8.  Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder 

vom 17. Dezember 1959 

 

9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 

 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, mit 

Ausnahme 

▪ des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 

▪ des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11 und 

▪ des § 1 Abs. 1 Nr. 6 

 

11.  Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 11. Ja-

nuar 1962  

- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 

gemäß § 19 TV-L 

12.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963 

- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 

gemäß § 19 TV-L 

 

13.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum 

MTArb-O-TdL) vom 8. Mai 1991 

- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 

gemäß § 19 TV-L 

14.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 1970 

15.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) vom 8. Mai 

1991 

16.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. Dezember 

1970 

17.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  

8. Mai 1991 
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18.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

19.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  

10. Dezember 1990 

20.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  

12. Oktober 1973  

 

21.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  

10. Dezember 1990 

22.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

23.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 

1990 

24.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 

25.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 1990 

26.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. 

April 1987 

27.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Mantel-TV 

AiP-O) vom 5. März 1991 

28.  Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 

29.  Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 2003 

30.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Praktikum  

vom 10. April 1987 

31.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 

32.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Zuwendung 

AiP-O) vom 5. März 1991 

33.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 

34.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Urlaubsgeld  

AiP-O) vom 5. März 1991 
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35.  Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

vom 4. September 1990 

36.  Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst vom 17. 

Juli 1996 

37.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Ar-

beitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 

4. November 1966 

38.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder des Kom-

munalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 1966 

39.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. November 

1991 

40.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Ba-

den-Württemberg 

41.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Baden-

Württemberg 

42.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Bre-

men 

43.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Bremen 

44.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Ham-

burg 

45.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Hamburg 

46.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Nie-

dersachsen 
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47.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Nieder-

sachsen 

48.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge des 

Landes Rheinland-Pfalz 

49.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge des 

Saarlandes 

50.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes 

Schleswig-Holstein 

51.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Schles-

wig-Holstein 
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ANLAGE 1 TVÜ-LÄNDER TEIL C 

- FORTGELTENDE TARIFVERTRÄGE - 

 

Vorbemerkung: 

 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 

Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C abgeschlossen sind, ersetzt 

die Neufassung diese Anlage. 

 

2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fas-

sung zitiert. 

 

 

 

1.  Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 9. Januar 

1987 

 

2.  Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder 

(RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 

 

3.  Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  

 

4.  Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 

 

5.  Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im Flugverkehrskon-

trolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999 

 

6.  Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002  

  

7.  Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Waldarbeiter der Länder und Gemeinden 

sowie der Arbeiter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den Weinbaubetrieben der Län-

der (Tarifvertrag Altersversorgung- Wald – ATV-W) vom 18. November 2002  

 

8.  Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik 

Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 
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9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Lan-

desbehörden vom 4. November 1971 

 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Landes-

behörden vom 4. November 1971 

 

11.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Februar 

1978  

12.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Februar 

1978 

13.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) vom  

8. Mai 1991 

14.  - gestrichen - 

15.  - gestrichen -  

16.  Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedingeverfahren im Bereich der SR 2 b des 

Abschnitts B der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962 

 

17.  Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 

 

18. 4 Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974 

 

19.  - gestrichen -  

20.  - gestrichen -  

21.  - gestrichen -  

22.  - gestrichen -  

23.  - gestrichen -  

24.  - gestrichen -  

25.  - gestrichen -  

26.  - gestrichen -  

27.  - gestrichen -  

28.  Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen über das ständig beschäftigte Abendper-

sonal an Theatern und Bühnen vom 25. Juni 1991 
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29.  Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (Ost) 

 

30.  Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebszuschlag für Arbeiter (Ost) 

 

 

Ferner gelten bis zu einer Neuregelung diejenigen Tarifregelungen fort, die Eingruppie-

rungsregelungen enthalten. 

Protokollerklärung: 

Die Tarifverträge gemäß der vorstehenden Nrn. 1, 2 und 9 gelten bis zum 31. Juli 2011 

nicht im Tarifgebiet Ost; vom 1. August 2011 an findet der Tarifvertrag zur sozialen 

Absicherung (TV Soz-Ab-L) vom 12. Oktober 2006 keine Anwendung mehr. 
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ANLAGE 2 TVÜ-LÄNDER 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 31. De-

zember 2010 / 1. Januar 2011 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Länder) 

 

TEIL A 

BESCHÄFTIGTE MIT AUSNAHME DER LEHRKRÄFTE IM SINNE DES TEILS B UND DER 

ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IM SINNE DES TEILS C 

 

Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü 

 

I  

 

Keine 

15 

Keine Stufe 6  

 

Ia  

Ia nach Aufstieg aus Ib  

 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia  

 

Keine 

14 

Keine Stufe 6  

 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Ib nach Aufstieg aus IIa  

 

Keine 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 

Ib nach 5 oder 6 Jahren 

 

13 Ü 

Keine Stufe 6 

 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 

Ib nach 11 oder 15 Jahren 

 

Keine 

13 

 

Keine Stufe 6  

 

IIa ohne Aufstieg nach Ib 

 

 

 

Keine 

12 

Keine Stufe 6  

 

IIa nach Aufstieg aus III  

 

III mit ausstehendem Aufstieg nach 

IIa 

 

Keine 

11 

Keine Stufe 6  

 

III ohne Aufstieg nach IIa 

Keine 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

III nach Aufstieg aus IVa  

 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach 

III 

 

10 

Keine Stufe 6  

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVa nach Aufstieg aus IVb  

 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach 

IVa 

 

Va in den ersten sechs Monaten der 

Berufsausübung, wenn danach IVb 

mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu 

Stufe 1) 

 

Keine 

9 

 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine 

Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Va ohne weite-

ren Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 

6) 

 

9 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6) 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

Va mit ausstehendem Aufstieg nach 

IVb ohne weiteren Aufstieg nach IVa 

(keine Stufe 6) 

Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 

und 6) 

 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 

IVb (keine Stufe 6) 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 

5 und 6) 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 

5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 

Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 

6) 

 

8 

 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 

Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

Vc nach Aufstieg aus VIb  

 

8a 

 

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 

 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 

und 8a 

 

7 Keine  



 

182 

 

 

Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

7a 

 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 

7 nach Aufstieg aus 6  

 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 

und 7a 

 

6 

 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach 

Vc  

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

VIb nach Aufstieg aus VII  

 

 

 

6a 

 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 

6 nach Aufstieg aus 5  

 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 

und 6a 

 

5 

 

VII mit ausstehendem Aufstieg nach 

VIb 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

VII nach Aufstieg aus VIII  

 

5a 

 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 

5 nach Aufstieg aus 4  
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 

und 5a 

4 Keine 

 

4a 

 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 

4 nach Aufstieg aus 3  

 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 

und 4a 

3 

Keine Stufe 6 

 

 

 

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach 

VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

VIII nach Aufstieg aus IXb 

 

3a  

 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit aus-

stehendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2a mit ausste-

hendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine 

Stufe 6) 

 

 

2a nach Aufstieg aus 2 mit ausste-

hendem Aufstieg nach 3 und 3a 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 

und 3a  

2a nach Aufstieg aus 2 mit ausste-

hendem Aufstieg nach 3 (keine 

Stufe 6) 

 

 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 

2a, 3 und 3a 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 

und 3 (keine Stufe 6) 

 

2 Ü Keine 

2a 

 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 

2 nach Aufstieg aus 1  

 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 

und 2a 

2 

 

 

IXa 

 

IXb mit ausstehendem Aufstieg nach 

VIII  

1a (keine Stufe 6) 

 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a 

(keine Stufe 6) 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

IXb mit ausstehendem Aufstieg nach 

IXa  

IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 

6) 

 

X (keine Stufe 6) 

 

1 Keine Keine 
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TEIL B 

LEHRKRÄFTE, FÜR DIE NACH NR. 5 DER VORBEMERKUNGEN ZU ALLEN VERGÜTUNGS-

GRUPPEN DIE ANLAGE 1 A ZUM BAT/BAT-O NICHT GILT 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

15 Ü I  - 

15 Ia  - 

14 Ib  Ib nach Aufstieg aus IIa 

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 

Ib 

12 - IIa nach Aufstieg aus III 

IIa nach Aufstieg aus IIb 

III mit ausstehendem Aufstieg nach 

IIa 

IIb mit ausstehendem Aufstieg nach 

IIa 

11 III  IIb ohne Aufstieg nach IIa 

III ohne Aufstieg nach IIa 

III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg 

nach III 

10 IVa IV a ohne Aufstieg nach III 

IV a nach Aufstieg aus IVb 

IV b mit ausstehendem Aufstieg 

nach IVa 
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Ent-

gelt- 

gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

9 IVb  

 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 

Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufe 5) 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 

IVb nach Aufstieg aus Vb 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 

IVb 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 

5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 

Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

8 Vc  Vc ohne Aufstieg 

Vc nach Aufstieg aus VIb 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 

Vb 

7 - - 

6 - VIb ohne Aufstieg 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach 

Vc 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach 

Vb 
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TEIL C 

ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IM SINNE DES § 4 ABS. 1 SATZ 2 UND 3 

 

- hier nicht abgedruckt - 

 

 

ANLAGE 3 TVÜ-LÄNDER 

STRUKTURAUSGLEICHE FÜR ANGESTELLTE 

 

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, 

erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs 

für Verheiratete. 

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. Ja-

nuar 2013. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten 

Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal "nach 

4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. Januar 2015 festgelegt, wobei die Auszahlung 

eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der Zah-

lung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung während der Zeit 

des Arbeitsverhältnisses. 

Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf 

diesen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im Januar 

2013 und Ende der Zahlung mit Ablauf Dezember 2017). Eine Ausnahme besteht dann, 

wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen 

Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis 

zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der 

Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten 

Dauer.  
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ANGESTELLTE (EINSCHL. LEHRKRÄFTE), MIT AUSNAHME DES PFLEGEPERSONALS IM 

SINNE DER ANLAGE 1 B ZUM BAT / BAT-O 

 

Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 23 40 € 

 

für 4 Jahre 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren  OZ 2 29 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 31 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 33 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 35 20 € 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 

8 Vc ohne OZ 2  37 40 € dauerhaft 

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren für 7 

Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € 

nach 4 Jahren für 7 

Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

9 Vb  ohne OZ 2 35 20 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 37 40 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach  

6 Jahren OZ 1 29 50 € 

für 3 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6  

Jahren OZ 1 35 60 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 31 50 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 37 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

Jahren 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 41 60 € 

dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2, 

4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € 

für 4 Jahre 

10 IVb 

IVa nach 2, 

4, 6 Jahren 

OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2, 

4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach  

6 Jahren OZ 2 29 70 € 

für 7 Jahre 

10 IVb 

IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 37 60 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

10 IVb 

IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren  OZ 2 41 85 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren OZ 2 43 60 € 

dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

11 IVa III nach 4, 

6, 8 Jahren 

OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € 

dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 37 70 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 39 70 € 

dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € 

dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

 

11 IIb ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren für 2 

Jahre 

 

11 IIb ohne OZ 1 39 60 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

11 IIb ohne OZ 1 41 80 €  
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 29 60 € 

nach 4 Jahren für 2 

Jahre 

 

11 IIb ohne OZ 2 35 80 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

 

11 IIb ohne OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

 

11 IIb ohne OZ 2 39 110 € 

 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 41 80 € dauerhaft *) 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 33 95 € 

für 5 Jahre 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

 

*)  Der Strukturausgleich wird frühestens ab dem 1. Januar 2013 geleistet. 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 31 100 € 

für 5 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 Jahren OZ 1 29 100 € 

für 3 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 41 100 € 

 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 43 85 € 

 

dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 39 80 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 41 80 € 

 

dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 37 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 39 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 33 60 € 

nach 4 Jahren für 4 

Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 35 50 € 

für 5 Jahre 

 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 37 110 € 

nach 2 Jahren 

für 3 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 35 165 € 

nach 3 Jahren für 2 

Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 37 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 31 100 € 

für 3 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 35 100 € 

für 4 Jahre 

14 IIa Ib nach  OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

5 u. 6 Jah-

ren 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 

5 u. 6 Jah-

ren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 31 110 € 

für 7 Jahre 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 33 50 € 

für 4 Jahre 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

14 IIa Ib nach OZ 2 43 110 € dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

5 u. 6 Jah-

ren 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jah-

ren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren dau-

erhaft 

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 39 110 € 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 37 110 € 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 41 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib Ia nach  OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-al-

tersstufe  Höhe Aus-

gleichs-be-

trag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

4 Jahren 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 37 110 € 

 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 41 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 
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B. 

PFLEGEPERSONAL IM SINNE DER ANLAGE 1 B ZUM BAT / BAT-O 

 

- hier nicht abgedruckt - 

 

 

 

ANLAGE 4 TVÜ-LÄNDER 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für ab 

dem 1. Januar 2011 stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Länder) 

 

TEIL A 

BESCHÄFTIGTE MIT AUSNAHME DER LEHRKRÄFTE IM SINNE DES TEILS B 

 

Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 

 

keine Stufe 6 

 

Ia 

 

Ib mit Aufstieg nach Ia 

 

- 
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Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

14 

 

keine Stufe 6 

 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

 

- 

13 

 

 

keine Stufe 6 

 

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine 

abgeschlossene wissenschaftliche 

Hochschulausbildung voraussetzen 

(IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib) 

[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ] 

und weitere Beschäftigte, die nach 

der Vergütungsordnung zum BAT / 

BAT-O unmittelbar in II a eingrup-

piert sind. 

 

- 

12 

 

keine Stufe 6 

 

III mit Aufstieg nach IIa 

- 
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Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

11 

 

keine Stufe 6 

 

III ohne Aufstieg nach IIa 

 

IVa mit Aufstieg nach III 

 

- 

10 

 

keine Stufe 6 

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

 

Va in den ersten sechs Monaten der 

Berufsausübung, wenn danach IVb 

mit Aufstieg nach IVa 

 

- 
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Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

9 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine 

Stufe 6) 

 

Va mit Aufstieg nach IVb ohne weite-

ren Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 

 

Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 

und 6) 

 

Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 

6) 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 

und 6) 

 

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6) 

8 

 

Vc mit Aufstieg nach Vb 

 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

 

 

8 mit Aufstieg nach 8a 

 

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 
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Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

7 Keine 

 

7 mit Aufstieg nach 7a 

 

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 

 

6 

 

VIb mit Aufstieg nach Vc 

 

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

 

 

6 mit Aufstieg nach 6a 

 

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

 

5 

 

VII mit Aufstieg nach VIb 

 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

 

 

5 mit Aufstieg nach 5a 

 

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

 

4 Keine 

 

4 mit Aufstieg nach 4a 

 

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 
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Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

3 

 

Keine Stufe 6 

 

VIII mit Aufstieg nach VII 

 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

 

3 mit Aufstieg nach 3a 

 

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 

 

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 

 

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine 

Stufe 6) 

 

2 Ü Keine 

 

2 mit Aufstieg nach 2a 

 

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

 

 

 

 



 

214 

 

 

Ent-

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 

 

IXb mit Aufstieg nach VIII 

 

IXb mit Aufstieg nach IXa  

 

X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 

6) 

 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 

- Garderobenpersonal 

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und 

Küchenbereich 

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, 

Parks 

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 

- Servierer/innen 

- Hausarbeiter/innen 

- Hausgehilfe/Hausgehilfin 

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

 

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 

 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuord-

nungen zu Vergütungs-/Lohngruppen. 
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TEIL B 

LEHRKRÄFTE, FÜR DIE NACH NR. 5 DER VORBEMERKUNGEN ZU ALLEN VERGÜTUNGS-

GRUPPEN  DIE ANLAGE 1 A ZUM BAT/BAT-O NICHT GILT 

 

Ent-

gelt- 

gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

 

15 

 

Ia  

 

 

- 

 

14 

 

Ib  

 

 

- 

 

13 

 

IIa 

 

 

IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 

 

12 

 

- 

 

 

III mit Aufstieg nach IIa 

 

IIb mit Aufstieg nach IIa 

 

 

11 

 

III  

 

IIb ohne Aufstieg nach IIa 

 

III ohne Aufstieg nach IIa 
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IVa mit Aufstieg nach III 

 

 

10 

 

IVa 

 

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

 

  



 

217 

 

 

Ent-

gelt- 

gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

 

9 

 

IVb  

 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 

2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufe 5) 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 

 

Vb mit Aufstieg nach IVb 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 

nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 

nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 

5) 

 

8 

 

Vc 

 

Vc ohne Aufstieg 

 

Vc mit Aufstieg nach Vb 

 

7 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

VIb ohne Aufstieg 

 

VIb mit Aufstieg nach Vc 

VIb mit Aufstieg nach Vb 
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ANLAGEN ZU DIESER ARBEITSFASSUNG 

ANLAGE A: ANLAGE 1 ZUM TVÜ-VKA 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 30. Sep-

tember/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (VKA) 

 

Ent-

gelt- 

Gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü I - 

15 

Ia  

Ia nach Aufstieg aus Ib  

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia (keine 

Stufe 6) 

- 

14 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Ib nach Aufstieg aus II  

II mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

- 

13 
II ohne Aufstieg nach Ib - 

12 II nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach II 
- 

11 

III ohne Aufstieg nach II 

III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

- 

10 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

Vb in den ersten sechs Monaten der Berufs-

ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 

nach IVa (Zuordnung zur Stufe 1) 

- 
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Ent-

gelt- 

Gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IV a 

IV b nach Aufstieg aus Vb 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 

Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 5 nach 9 Jah-

ren in Stufe 4, keine  

Stufe 6) 

Vb nach Aufstieg aus VIb (nur Lehrkräfte) 

(Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 

6) 

9 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stu-

fen 5 und 6) 

8 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

Vc nach Aufstieg aus VIb 

8a 

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 

8 nach Aufstieg aus 7 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 

7 
- 

7a 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 

7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 

6 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb (nur 

Lehrkräfte) 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc  

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

VIb nach Aufstieg aus VII 

6a 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 

6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 

5 

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

VII nach Aufstieg aus VIII 

5a 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 

5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 
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Ent-

gelt- 

Gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

4 - 

4a 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 

4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

VIII nach Aufstieg aus IXa 

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

3a 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 

2 Ü - 

2a 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 

2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2 

a 

2 

IXa 

IX mit ausstehendem Aufstieg nach IX a oder 

VIII 

IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 

X ( keine Stufe 6) 

1 a (keine Stufe 6) 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1 a 

(keine Stufe 6) 

1 - - 
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ANLAGE B: ANLAGE 3 ZUM TVÜ-VKA: VORLÄUFIGE ZUORDNUNG DER VERGÜTUNGS- 

UND LOHNGRUPPEN ZU DEN ENTGELTGRUPPEN FÜR ZWISCHEN DEM 1. OKTOBER 

2005 UND DEM IN-KRAFT-TRETEN DER NEUEN ENTGELTORDNUNG STATTFINDENDE 

EINGRUPPIERUNGS- UND EINREIHUNGSVORGÄNGE (VKA) 

 

Entgelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 

 

Ia  

 

Ib mit Aufstieg nach Ia (zwingend Stufe 1, 

keine Stufe 6) 

 

- 

14 

 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

 

- 

 

13 

 

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abge-

schlossene wissenschaftliche Hochschulaus-

bildung voraussetzen (II mit und ohne Auf-

stieg nach Ib) 

 

[ggf. mit Zulagenregelung nach § 17 Abs. 8 

TVÜ-VKA]und weitere Beschäftigte, die nach 

der Vergütungsordnung zum BAT/BAT-

O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen unmittelbar 

in Verg.Gr. II eingruppiert sind 

 

 

- 

12  - 
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Entgelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

III mit Aufstieg nach II 

 

 

11 

 

III ohne Aufstieg nach II  

 

IVa mit Aufstieg nach III 

 

- 

10 

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

 

Vb in den ersten sechs Monaten der Berufs-

ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 

nach IVa 

 

- 

9 

 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa  

 

Vb mit Aufstieg nach IVb 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 

Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 

9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
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Entgelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

8 

 

Vc mit Aufstieg nach Vb 

 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

 

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 

 

7 mit Aufstieg nach 7a 

 

6 mit Aufstieg nach 7und 7a 

 

6 

 

VIb mit Aufstieg nach Vc  

 

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

 

6 mit Aufstieg nach 6a 

 

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 

 

 

VII mit Aufstieg nach VIb 

 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

 

5 mit Aufstieg nach 5a 

 

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 

 

4 mit Aufstieg nach 4a 

 

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 
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Entgelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

 

 

3 

 

 

 

VIII mit Aufstieg nach VII 

 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

3 mit Aufstieg nach 3a 

 

2 mit Aufstieg nach 3 und 3a  

2 Ü Keine 

 

2 mit Aufstieg nach 2a 

 

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

 

2 

 

IX a mit Aufstieg nach VIII  

 

IX mit Aufstieg nach IXa oder VIII 

 

X ( keine Stufe 6) 

 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel  

 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 

- Garderobenpersonal  

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 
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Entgelt- 

gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

- Servierer/innen 

- Hausarbeiter/innen 

- Hausgehilfe/Hausgehilfin 

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

 

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.  

 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu 

Vergütungs-/Lohngruppen. 
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ANLAGE C: ÜBERGANGSREGELUNGEN ZUM TV ALTERSTEILZEIT, ZUM ARBEITSZEIT-

GUTHABEN AUS DEM ANWENDUNGS-TV UND FÜR NICHTVOLLBESCHÄFTIGTE MIT 

TEILZEITARBEIT IN FORM EINES SABBATICALS, VBL-AUSGLEICH UND IN-KRAFT-TRE-

TEN, LAUFZEIT (§§ 4 BIS 8 TVÜ-LÄNDER BERLINER HOCHSCHULEN VOM 22.11.2010) 

 

§ 4 

ÜBERGANGSREGELUNGEN ZUM TV ALTERSTEILZEIT 

 

Für Beschäftigte, für die vor Beginn der Altersteilzeitarbeit § 3 des Anwendungs-TV Ber-

liner Hochschulen galt und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 31. De-

zember 2009 begonnen hat, gelten folgende Sonderregelungen: 

 

(1)  1Bei Beschäftigten, die nach dem 30. April 2004 ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis 

vereinbart haben, gilt der TV ATZ mit folgenden Maßgaben: 

 

a) In § 5 Absatz 2 treten an die Stelle der Worte „83 v. H.“  

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6 und 7, 

soweit Lgr. 6 BMT-G/BMT-G-O zuzuordnen, die Worte          „86 v. H.“, 

 

für Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, soweit Lgr. 7  

oder 7a BMT-G/BMT-G-O zuzuordnen,  

und 8 bis 10 sowie 11, soweit nicht Vgr. II b BAT/BAT-O  

zuzuordnen, und 12, soweit Vgr. III BAT/BAT-O zuzuordnen,  

die Worte      „86,5 v. H.“, 

 

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 11, soweit  

Vgr. II b BAT/BAT-O zuzuordnen, 12, soweit  

Vgr. II a BAT/BAT-O zuzuordnen, 13, 13 Ü  

und höher, die Worte   „87,5 v. H.“; 

 

b) in § 5 Absatz 4 treten an die Stelle der Worte „90 v. H.“ 

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6  die Worte  „98 v. H.“, 



 

227 

 

 

 

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 7 bis 10 sowie 11,  

soweit nicht Vgr. II b BAT/BAT-O zuzuordnen, und 12,  

soweit Vgr. III BAT/BAT-O zuzuordnen, die Worte  „100 v. H.“, 

 

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 11, soweit Vgr. II b  

BAT/BAT-O zuzuordnen, 12, soweit Vgr. II a BAT/BAT-O  

zuzuordnen, 13, 13 Ü und höher, die Worte  „100 v. H.“. 

 

2Dadurch dürfen 90 v. H. des Arbeitsentgeltes zuzüglich des sozialversicherungs-

pflichtigen Teils der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversor-

gungseinrichtung, höchstens aber der Beitragsbemessungsgrenze, nicht über-

schritten werden. 

 

(2) 1Bei Beschäftigten, die vor dem 1. Mai 2004 ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis ver-

einbart und nach dem 1. Januar 2004 angetreten haben, wird für die Ermittlung 

der Bezüge gem. § 4 TV ATZ und für die Berechnung der Aufstockungsleistungen 

sowie der zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nach § 5 

TV ATZ die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit gem. § 3 Absatz 1 TV ATZ 

zugrunde gelegt, die ohne Anwendung des § 3 Anwendungs-TV Land Berlin auf 

das Arbeitsverhältnis gegolten hätte. 2Soweit aufgrund der bis zur Änderung des 

§ 5 Absatz 2 Buchstabe d Anwendungs-TV Berliner Hochschulen durch den Ände-

rungstarifvertrag Nr. 1 hierzu vom 17. Februar 2005 geltenden Regelung zu viel 

Arbeitszeit geleistet worden ist, ist diese bis zur Beendigung des Altersteilzeitar-

beitsverhältnisses, bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell bis zum Beginn der Frei-

stellungsphase, durch entsprechende Freizeitgewährung unter Fortzahlung der 

unter Berücksichtigung des Satzes 1 zustehenden Bezüge gem. §§ 4 und 5 

TV ATZ auszugleichen. 3Darüber wird mit den Beschäftigten eine schriftliche Ver-

einbarung abgeschlossen, in der festgelegt wird, wann der Freizeitausgleich vor-

genommen wird. 

 

(3) 1Die Bezüge aus dem Altersteilzeitarbeitsverhältnis (individueller Nettobetrag der 

Bezüge gem. § 4 TV ATZ zuzüglich der Aufstockungsleistungen gem. § 5 TV ATZ 

Absatz 1 bis 3 i. V. m. Absatz 1 oder der Bezüge gem. Absatz 2) dürfen 100 v. H. 

der individuellen Nettobezüge im Sinne des Lohnsteuerrechts nicht überschreiten, 

die bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ohne die Vereinbarung von Altersteil-

zeitarbeit üblicherweise zugestanden hätten. 
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2Bei der Ermittlung der zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 

dürfen die sich aus gesetzlichen Vorschriften ergebenden Höchstgrenzen nicht 

überschritten werden, soweit diese nicht tarifdispositiv sind. 

 

(4) Bei der Berechnung der Altersteilzeitbezüge, Aufstockungsleistungen und zusätz-

lichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bleiben Änderungen der re-

gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach dem 31. Juli 2011 unberücksichtigt. 

 

Protokollerklärung zu § 4: 

Für Beschäftigte, für die vor Beginn der Altersteilzeitarbeit § 3 des Anwendungs-TV Land 

Berlin galt, gilt § 4 mit folgenden Maßgaben: 

 

A. In § 4 Absatz 1 wird das Datum „30. April 2004“ durch das Datum „18. Juni 2004“ 

ersetzt. 

B. In § 4 Absatz 2 wird das Datum „1. Mai 2004“ durch das Datum „19. Juni 2004“ 

und das Datum „1. Januar 2004“ durch das Datum „1. August 2003“ ersetzt.  

C. In § 4 Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „§ 5 Absatz 2 Buchstabe d Anwendungs-

TV Berliner Hochschulen durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 hierzu vom 17. 

Februar 2005“ ersetzt durch die Worte „§ 5 Absatz 2 Buchstabe c Anwendungs-

TV Land Berlin durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 hierzu vom 25. August 

2004“. 

 

 

§ 5 

VBL-AUSGLEICH 

 

(1) Auf Beschäftigte, die vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, und für die infolge 

der Reduzierung der Bezüge gem. § 4 Anwendungs-TV Berliner Hochschulen eine 

Verminderung der Betriebsrente aus der VBL-Pflichtversicherung eingetreten ist, 

findet die Vereinbarung zur Umsetzung des § 8 Anwendungs-TV Berliner Hoch-

schulen vom 17. Februar 2005 weiterhin Anwendung. 
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(2) Auf Beschäftigte, die vor dem 1. August 1948 geboren sind und für die infolge der 

Reduzierung der Bezüge gem. § 4 Anwendungs-TV Land Berlin eine Verminderung 

der Betriebsrente aus der VBL-Pflichtversicherung eingetreten ist, findet die Ver-

einbarung zur Umsetzung des § 9 Anwendungs-TV Land Berlin vom 15. Juli 2004 

weiterhin Anwendung. 

 

 

§ 6 

ÜBERGANGSREGELUNGEN ZUM ARBEITSZEITGUTHABEN AUS DEM ANWENDUNGS-TV 

 

(1) 1Die im Geltungsbereich des Anwendungs-TV Berliner Hochschulen bzw. des An-

wendungs-TV Land Berlin erarbeiteten und am 31. Dezember 2009 noch nicht 

ausgeglichenen Arbeitszeitguthaben sind weiterhin gesondert auszuweisen. 2Für 

den Abbau dieser Arbeitszeitguthaben gelten die Bestimmungen des § 3 Absatz 3 

Anwendungs-TV Berliner Hochschulen bzw. § 3 Absatz 3 Anwendungs-TV Land 

Berlin bis zum 31. Juli 2011 fort. 3Das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-

baute Arbeitszeitguthaben wird zum 1. August 2011 in Stunden umgerechnet. 
4Diese Stunden werden als Arbeitszeitguthaben vorgetragen. 5Die Beschäftigten 

erhalten eine Dokumentation über dieses Zeitguthaben. 6Für den weiteren Abbau 

dieser Arbeitszeitguthaben gelten die nachstehenden Regelungen. 

 

 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 Satz 3: 

Die Umrechnung des in Tagen ausgewiesenen Arbeitszeitguthabens zum 1. Au-

gust 2011 in Stunden erfolgt in der Weise, dass die Anzahl der am 31. Juli 2011 

noch vorhandenen Tage des Arbeitszeitguthabens mit der nach § 3 Abs. 2 Anwen-

dungs-Tarifvertrag Hochschulen pro Tag zu erbringenden regelmäßigen Arbeits-

zeit von 7,4 Stunden (37 Stunden pro Woche) multipliziert wird. 

 

(2) 1Bei der zeitlichen Festlegung der Zeiten der Freistellung von der Arbeit sind die 

Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Be-

rücksichtigung dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe oder Freistellungs-

wünsche anderer Beschäftigter entgegenstehen. 2Die Arbeitsbefreiung umfasst je-

weils mindestens einen Arbeitstag, auf Wunsch der/des Beschäftigten kann sie 

auch einen halben Tag umfassen; wird das Arbeitszeitkonto endgültig ausgegli-

chen, kann die Arbeitsbefreiung auch für Teile eines Arbeitstages in Betracht kom-

men. 3Bei Inanspruchnahme eines vollen Arbeitstages wird das Arbeitszeitkonto 

bei in der Fünf-Tage-Woche tätigen Vollbeschäftigten um ein Fünftel der 
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regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit, bei in der Fünf-Tage-

Woche tätigen Nichtvollbeschäftigten um ein Fünftel der individuellen durch-

schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit abgebaut. 4Bei anderweitiger Arbeitszeit-

verteilung ist sinngemäß zu verfahren.  

 

5Eine bereits genehmigte Freistellung kann nur aus dringenden dienstlichen bzw. 

betrieblichen Gründen widerrufen werden. 6Die Gründe für den Widerruf sind den 

Beschäftigten schriftlich mitzuteilen. 

 

(3) Das Arbeitszeitguthaben kann auch zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit genutzt 

werden. 

 

(4) Wird die/der Beschäftigte während der Freistellung arbeitsunfähig krank, wird die 

Freistellung durch den durch ärztliches Attest nachgewiesenen Zeitraum der 

krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit unterbrochen; dieser Zeitraum gilt somit 

nicht als Inanspruchnahme aus dem Arbeitszeitguthaben. 

 

(5) 1Beim Abbau des Zeitguthabens wird die/der Beschäftigte unter Fortzahlung des 

Tabellenentgelts (§ 15 Absatz 1 TV-L) bzw. des Entgelts aus der individuellen Zwi-

schen- oder Endstufe sowie sonstiger in Monatsbeträgen festgelegter Entgeltbe-

standteile von der Arbeit freigestellt. 2Durch die Freistellung tritt eine Kürzung des 

Erholungsurlaubs nicht ein. 

 

(6) 1Das Zeitguthaben kann nicht verfallen, auch nicht im Krankheits- oder Todesfall. 
2Seine Geltendmachung unterliegt weder tarifvertraglichen Ausschlussfristen noch 

der Verjährung. 3Es wird auch durch eine Kündigung oder Beendigung dieses Ta-

rifvertrages nicht berührt. 

 

(7) 1Das angesammelte Zeitguthaben ist spätestens bis zur Beendigung des Arbeits-

verhältnisses durch Freistellung oder, sofern dies nicht mehr möglich ist, finanziell 

auszugleichen. 2Dies gilt gleichermaßen bei Veränderungen in der Person des Ar-

beitgebers (z. B. Betriebsübergang). 
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3Ist in den vorstehend genannten Fällen aus dienstlichen/betrieblichen Gründen 

oder Gründen in der Person des Beschäftigten (z. B. krankheitsbedingte Arbeits-

unfähigkeit) ein vollständiger Ausgleich des Arbeitszeitguthabens durch Inan-

spruchnahme von Freizeit nicht möglich, wird das Zeitguthaben finanziell abge-

golten. 4Für eine finanzielle Abgeltung gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. 

 

5Ein Ausgleich des Arbeitszeitkontos durch Freistellung oder finanzielle Abgeltung 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nicht vorzunehmen, wenn das Wert-

guthaben gemäß § 7 f des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) auf einen 

neuen Arbeitgeber oder auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen 

wird.  
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§ 7  

ÜBERGANGSREGELUNGEN FÜR NICHTVOLLBESCHÄFTIGTE MIT TEILZEITARBEIT IN 

FORM EINES SABBATICALS 

 

(1) Bei Beschäftigten, die im Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2009 

im Geltungsbereich des Anwendungs-TV Berliner Hochschulen Teilzeitarbeit in 

Form eines Sabbaticals geleistet haben, gelten die §§ 3 und 4 Anwendungs-TV 

Berliner Hochschulen sowie die der Absenkung zugrunde liegende, vor dem In-

krafttreten dieses Tarifvertrages nach der jeweiligen manteltariflichen Vorschrift 

(BAT/BAT-O, BMT-G/BMT-G-O) geltende regelmäßige durchschnittliche wöchent-

liche Arbeitszeit für denjenigen Teil der nach dem 31. Dezember 2009 liegenden 

Freistellungsphase weiter, für den in der Arbeitsphase die Vorarbeit unter Anwen-

dung dieser Vorschriften geleistet worden ist. 

 

(2) 1Für die Dauer des Zeitraumes nach Absatz 1 werden das Entgelt aus einer indi-

viduellen Zwischen- oder Endstufe bzw. das Tabellenentgelt (einschließlich der 

erhöhten Tabellenwerte gem. Nr. 1 Satz 2 der Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1 

TVÜ-Länder und den Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6 TVÜ-Länder), die Garan-

tiebeträge gem. § 17 Absatz 4 TV-L sowie die Besitzstandszulagen nach § 11, die 

Strukturausgleiche nach § 12 und die Tabellenwerte gem. § 19 TVÜ-Länder nach 

dem Vomhundertsatz bemessen, der bei Fortgeltung des § 4 Anwendungs-TV Ber-

liner Hochschulen über den 31. Dezember 2009 hinaus maßgebend wäre. 2§ 15 

Absatz 2 TV-L bleibt unberührt. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Beschäftigte, die im Zeitraum vom 

1. August 2003 bis zum 31. Dezember 2009 im Geltungsbereich des Anwendungs-

TV Land Berlin Teilzeitarbeit in Form eines Sabbaticals geleistet haben. 

 

 

§ 8 

INKRAFTTRETEN, LAUFZEIT 

 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft. 
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(2) 1Soweit ein nach § 2 anzuwendender Tarifvertrag gekündigt wird, lassen die diesen 

Tarifvertrag schließenden Tarifvertragsparteien die Kündigung zum gleichen Zeit-

punkt gegen sich gelten; das gilt auch für die Kündigung von Teilen eines Tarifver-

trags. ²Dies hat zur Folge, dass die gekündigten Tarifverträge oder Teile davon auch 

in den vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfassten Hochschulen nur noch 

im Wege der Nachwirkung gelten, bis nach § 2 anzuwendende Tarifverträge abge-

schlossen sind, mit denen die gekündigten Tarifverträge oder Teile davon abgelöst 

werden. 3Ferner endet mit Ablauf der Kündigungsfrist auch zwischen den Parteien 

dieses Tarifvertrages für die Dauer der Nachwirkung die Friedenspflicht. 

 

(3) Bereits gezahlte Unterschiedsbeträge, die aus Unterschieden zwischen Ansprüchen 

der Beschäftigten nach bisherigem Tarifrecht und den Ansprüchen aus dem zum 

1. Januar 2011 in Kraft gesetzten Tarifrecht resultieren, werden durch die in § 1 

genannten Hochschulen für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum Vollzug der 

Überleitung weder geltend gemacht noch zurück gefordert.  

 

(4) 1Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages treten der Anwendungs-Tarifvertrag Berliner 

Hochschulen vom 22. Januar 2004 sowie der Lohn- und Vergütungstarifvertrag Nr. 

1 für die Berliner Hochschulen vom 20. April 2010 außer Kraft. ²Die §§ 4 bis 7 dieses 

Tarifvertrages bleiben unberührt. 

 

(5) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

dervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2017, schriftlich gekündigt 

werden. 

 

(6) Sollten einzelne Regelungen dieses Tarifvertrages, gleich aus welchem Grund, un-

wirksam sein oder werden, berührt dies die übrigen Regelungen nicht; für diesen 

Fall verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zu entsprechenden Verhandlungen 

mit dem Ziel, die bisherigen unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die 

dem beabsichtigten Sinn und Zweck so nahe wie möglich kommen. 
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ANLAGE D: NIEDERSCHRIFTSERKLÄRUNGEN ZUM TVÜ-LÄNDER BERLINER HOCH-

SCHULEN VOM 22. NOVEMBER 2010 

 

1. 1Eine Redaktionskommission der Tarifvertragsparteien kann ohne Tarifverhand-

lungen offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten im Tarifvertragstext berichti-

gen und Umstellungen des Tarifvertragstextes vornehmen. ²Entsprechendes gilt, 

wenn ein nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrags anzuwendender Tarifver-

trag geändert, ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen wurde und deshalb re-

daktionelle Anpassungen in diesem Tarifvertrag – insbesondere wegen offensicht-

lich unrichtiger oder unvollständiger Bezugnahmen – erforderlich sind. 

 

2. Wenn ein nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrags anzuwendender Tarifver-

trag geändert, ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen wurde und deshalb we-

sentliche Tariflücken oder Widersprüche bei der Anwendung dieses Tarifvertrages 

entstehen, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zur unverzüglichen Auf-

nahme von Tarifverhandlungen. 

 

3. Ziff. 1 und 2 gelten entsprechend bei Änderungen des Angleichungs-Tarifvertra-

ges Land Berlin vom 14. Oktober 2010. 

 

4. Auswirkungen des neuen Tarifrechts auf einzelvertragliche Vereinbarungen: 
1Einzelvertragliche Vereinbarungen über die Zahlung einer höheren Vergütung/ei-

nes höheren Lohnes als der/des tarifvertraglich zustehenden werden durch das 

Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nicht berührt. 2Werden Beschäftigte übertarif-

lich nach einer höheren Vergütungs-/Lohngruppe als der zustehenden eingruppie-

rungsmäßig behandelt (z. B. nach den Regelungen der VBSV 2000 oder des Haus-

haltsstrukturgesetzes 1997) wird auch bezüglich der höheren Vergütungs-/Lohn-

gruppe eine Überleitung nach den Regelungen des TVÜ-Länder in der Fassung 

dieses Tarifvertrages durchgeführt. 3Dies gilt entsprechend, wenn eine übertarif-

liche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der/dem aufgrund der 

Eingruppierung zustehenden Vergütung/Lohn und der/dem tarifvertraglich zu-

stehenden gezahlt wird. 

 

5.  Zur Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder i. d. F. des TVÜ-Länder Berliner 

Hochschulen: 
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Für die Berechnung der Entgelt- bzw. Bemessungssatzanpassungen nach dem 

1. August 2011 kann vom jeweils zuletzt maßgebenden Entgelt aus der individu-

ellen Endstufe ausgegangen werden.  

 

Beispiel 1: 

1Das Entgelt nach der individuellen Endstufe beträgt am 1. August 2011 3.000 €. 

²Zum 1. Oktober 2011 wird die Tariferhöhung vom Länderbereich übernommen, 

welche die Entgelte dort um 40 € und anschließend um 2 % angehoben hat.  

 

1. Schritt 

Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemes-

sungssatzes von 97 v. H.: 

 

3.000 € : 97 v. H. = 3.092,78 €, 

 

2. Schritt 

Übernahme der Tariferhöhung: 

 

a) 3.092,78 € + 40 € = 3.132,78 € 

b) 3.132,78 € + 2 v. H. = 3.195,44 €, 

 

3. Schritt 

Anwendung des Bemessungssatzes von 97 v. H.: 

 

3.195,44 € x 97 v. H. = 3.099,58 €. 
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Beispiel 2: 

1Im Jahr 2012 wurden die Entgelte um 3 % angehoben, so dass sich das Entgelt 

aus der individuellen Endstufe vom Beispiel 1 auf 3.192,57 € erhöht hat. ²Zum 

1. April 2013 wird die Tariferhöhung vom Länderbereich übernommen, die die 

Entgelte dort erneut um 3 % angehoben hat. ³Außerdem erhöht sich der Bemes-

sungssatz von 97 % auf 97,5 %. 

 

1. Schritt 

Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemes-

sungssatzes von 97 v. H.: 

 

3.192,57 € : 97 v. H. = 3.291,31 € 

 

2. Schritt 

Übernahme der Tariferhöhung: 

 

3.291,31 € + 3 v. H. = 3.390,05 € 

 

3. Schritt 

Anwendung des Bemessungssatzes von 97,5 v. H.: 

 

3.390,05 € x 97,5 v. H. = 3.305,30 €. 

 

Die Berechnungsmethode gilt auch für individuelle Zwischenstufen. 

 

"3Für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B zum TV-L) sowie 13 

Ü (§ 19) bzw. der Entgeltgruppen KR 9a bis 11a (Anlage C zum TV-L) wird bei Erreichen 

der Stufe 6 auch der Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf den 
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Strukturausgleich angerechnet. 4Satz 3 gilt entsprechend bei Beschäftigten in Entgelt-

gruppe 9 mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 für den Erhöhungs-

betrag nach Anlage B zum TVL. 5Satz 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte im 

Sinne von § 19 Absatz 2 Satz 2."  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


